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Abstract 

Im Zuge des gesellschaftlichen Wandels gewinnt Inklusion zunehmend an Bedeutung – 

eine Entwicklung, die unter anderem die Lebensrealität von Menschen mit Behinderun-

gen massgeblich prägt. Trotzdem sehen sich Menschen mit Behinderungen nach wie 

vor mit vielfältigen Diskriminierungen konfrontiert, was im Kontext tabubehafteter Le-

bensbereiche wie Sexualität oder Tod besonders problematisch erscheint. Vor diesem 

Hintergrund beschäftigt sich die vorliegende Arbeit auf der theoretischen Basis des Cap-

ability- und Intersektionalitätsansatzes mit der Frage, inwiefern für Menschen mit körper-

lichen Behinderungen in der Schweiz Zugangshindernisse zu sexuellen Dienstleistun-

gen und Suizidhilfe bestehen und welcher Handlungsbedarf sich daraus für die Soziale 

Arbeit ergibt. Der Ist-Zustand wird dabei anhand der kulturellen, rechtlichen und struktu-

rellen Rahmenbedingungen im Sinne eines beschreibenden wie auch erklärenden Zu-

gangs dargestellt.  Die Untersuchung der genannten Rahmenbedingungen bestätigt die 

Hypothese, dass Menschen mit körperlichen Behinderungen in der Schweiz ungenü-

gende Zugangsmöglichkeiten zu sexuellen Dienstleistungen und Suizidhilfe haben. Die 

Ausschlüsse ergeben sich insbesondere aus einer offenen und unscharfen Gesetzge-

bung sowie der daraus resultierenden institutionellen Praxis. Für die Soziale Arbeit ma-

nifestiert sich somit einerseits ein Handlungsbedarf im Sinne des politischen Mandats, 

andererseits muss aber auch bestehenden Diskriminierungen im Praxisalltag gezielt ent-

gegengewirkt werden.  
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Vorwort 

Im Arbeitsalltag mit Menschen mit Behinderungen hatte ich immer wieder den Eindruck, 

dass gerade tabubehaftete Themen wie beispielsweise Sexualität die Klient*innen sehr 

beschäftigten. Im institutionellen Alltag hatte das Thema Sexualität jedoch meist wenig 

Raum und ich verfügte oft nicht über das notwendige Wissen, um Fragen kompetent 

beantworten zu können. Dies führte mir vor Augen, wie wichtig die Weiterbildung in die-

sen Themenbereichen für Fachpersonen der Sozialen Arbeit ist. Im Rahmen eines drei-

tägigen Seminars zu der UN-Behindertenrechtskonvention setzte ich mich erstmals ver-

tieft mit den sexuellen Rechten von Menschen mit Behinderungen auseinander. Dabei 

wurde unter anderem die Problematik thematisiert, dass das Thema Sexualität bei Men-

schen mit Behinderungen gerade im institutionellen Kontext oft marginalisiert wird und 

viele sexuelle Rechte für Menschen mit Behinderungen nach wie vor nicht gewährleistet 

sind. Die Erkenntnisse im Rahmen dieses Seminars motivierten mich zu einer intensiven 

Auseinandersetzung mit der Thematik und führten zum Anliegen, mit der vorliegenden 

Arbeit selbst einen Teil zur Enttabuisierung marginalisierter Themen beizutragen.  

Ich schätze mich sehr dankbar für die vielfältige Unterstützung, auf die ich bei der Rea-

lisierung der vorliegenden Arbeit zählen durfte. Die Vereinigung Cerebral Schweiz, Mat-

hilde Escher Stiftung, Exit und Dignitas ermöglichten durch ihre Auskunft eine dezidier-

tere Darstellung der Thematik. Ich möchte mich bei Petra Gregusch bedanken, die mich 

im Schreibprozess begleitete und mich durch Anregungen und hilfreiches Feedback in-

spirierte. Des Weiteren danke ich Steven Fry und Angela Häfliger-Töndury herzlich für 

das sorgfältige Korrektorat und den fachlichen Austausch. Mein Dank gilt ausserdem 

Familie und Freunden, die mich während des Schreibprozesses in emotionaler Hinsicht 
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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage und Fragestellung 

Genau wie Essen und Trinken stellen auch das Ausleben der eigenen Sexualität 1 

sowie die Entscheidung über das eigene Leben bzw. den eigenen Tod Grundrechte 

dar und fallen unter den Art. 10 der Bundesverfassung (BV), welcher das Recht auf 

Leben und persönliche Freiheit festhält (Brunner & Thommen, 2009, S. 61; Departe-

ment für Wirtschaft, Soziales und Umwelt des Kantons Basel-Stadt, Amt für Sozial-

beiträge, 2019, S. 1). Während jedoch die Nahrungsaufnahme weltweit als ein fester 

Bestandteil des öffentlichen und kulturellen Alltags angesehen werden kann, besteht 

hinsichtlich Themen wie der Sexualität oder dem Tod gesellschaftlich nach wie vor 

eine Tabuisierungstendenz (Bott, Rapp & Sowa, 2022, S. 232; Pirani, Rainone, 

Colijn, Grüter & Schmid, 2022, S. 1). Die Vermutung liegt nahe, dass durch die Ta-

buisierung das Ausüben der besagten Rechte erschwert wird – insbesondere für jene 

Menschen, die für eine entsprechende Ausübung auf Unterstützung angewiesen 

sind. Eine Personengruppe, die im Kontext von Sexualität und Tod einen besonderen 

Unterstützungsbedarf aufweisen kann, sind Menschen mit körperlichen Behinderun-

gen. Je nach Art und Ausprägung körperlicher Behinderungen kann die Mobilität in-

soweit eingeschränkt sein, dass betroffenen Menschen eine wunschgemäss gelebte 

Sexualität oder die Ausführung eines Suizids im Falle eines Suizidwillens nicht mög-

lich sind (Teichmann & Camprubi, 2021, S. 146; Wernli, 2022, S. 10). Während Se-

xualität ein Grundbedürfnis darstellt (Departement für Wirtschaft, Soziales und Um-

welt des Kantons Basel-Stadt, Amt für Sozialbeiträge, 2019, S. 1) und somit für alle 

Menschen wichtig ist, wird der eigene Suizid im Sinne eines längerfristigen Suizid-

willens mutmasslich nur für einen Anteil der Schweizer Bevölkerung sowohl mit als 

auch ohne Behinderungen relevant. 

Im Falle eines bestehenden Suizidwillens bei einem Menschen kann in der Schweiz 

unter bestimmten Voraussetzungen Suizidhilfe2 legal in Anspruch genommen wer-

den. Beispielsweise darf die Suizidhilfe nicht aus selbstsüchtigen Beweggründen er-

bracht werden, die suizidwillige Person muss in Bezug auf den Suizid urteilsfähig 

sein und während der Suizidhilfe über Tatherrschaft verfügen. Tatherrschaft meint im 

Rahmen von Suizidhilfe das eigentliche Ausführen des Suizids, gemäss Exit (n. d.-

a) namentlich das Trinken des in Wasser aufgelösten Medikaments oder das Öffnen 

 
1 Umfassendes Verständnis von Sexualität. Die Begriffsbestimmung erfolgt im Kapitel 3.1 
2 Unterstützungsleistung bei einem Suizid. Die Begriffsbestimmung erfolgt im Kapitel 4.1 
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des Infusionshahns. Die Voraussetzung der Tatherrschaft lässt folglich schliessen, 

dass Menschen mit schweren körperlichen Behinderungen wie beispielsweise dem 

Locked-In-Syndrom3 vom Angebot der Suizidhilfe ausgeschlossen werden, da sie die 

Voraussetzung der Tatherrschaft aufgrund ihrer eingeschränkten Mobilität nicht er-

füllen können. Ein solcher Ausschluss würde nahelegen, dass die aktuelle schweize-

rische Gesetzgebung betreffend Suizidhilfe im Widerspruch zum grundlegenden Ver-

fassungsgesetz in Art. 10 der BV steht und Menschen mit schweren körperlichen 

Behinderungen in Bezug auf die Inanspruchnahme von Suizidhilfe diskriminiert. Auch 

im Hinblick auf die sexuellen Rechte von Menschen mit körperlichen Behinderungen 

sind im Falle eines Bedarfs für sexuelle Dienstleistungen Diskriminierungen anzu-

nehmen. Zwar scheint diesbezüglich im Gegensatz zum Angebot der Suizidhilfe kein 

direkter rechtlicher Ausschluss stattzufinden, jedoch stellt sich beispielsweise auf fi-

nanzieller Ebene durchaus die Frage, inwieweit Menschen mit körperlichen Behinde-

rungen gemäss der aktuellen Rechtslage die Möglichkeit auf Unterstützungsleistun-

gen haben. 

Das Recht auf ein Ausleben der eigenen Sexualität und insbesondere die Entschei-

dung über den eigenen Tod wird im politischen Diskurs nicht zwingend gleichgesetzt 

mit dem Recht auf Unterstützungsleistungen in diesen Bereichen (EMMA, 2017; 

Teichmann & Camprubi, 2021, S. 142). Auf gesetzlicher Ebene könnte dies das 

Spannungsfeld zwischen dem eigentlichen Recht und der Möglichkeit zu dessen In-

anspruchnahme wiederum legitimieren. Dementsprechend vielfältige Kontroversen 

ergeben sich rund um die Themen sexuelle Dienstleistungen und Suizidhilfe für Men-

schen mit körperlichen Behinderungen (Dederich & Seitzer, 2022, S. 263; Hill & Bib-

bert, 2019, S. 114). Die Auslegung und Anwendung der rechtlichen Rahmenbedin-

gungen sowie die dadurch geprägte strukturelle Umsetzung auf staatlicher, instituti-

oneller sowie Dienstleistungsebene haben letztlich massgebenden Einfluss darauf, 

ob Menschen mit Behinderungen in der Schweiz Zugang zu Angeboten wie sexuellen 

Dienstleistungen und Suizidhilfe erhalten. Aus der beschriebenen Rechtslage lässt 

sich deshalb nur unzureichend ableiten, inwiefern ein entsprechender Zugang für 

Menschen mit körperlichen Behinderungen zum jetzigen Zeitpunkt gegeben ist. Die 

nachfolgenden Erläuterungen zeigen auf, dass die Zugangsmöglichkeiten zu sexuel-

len Dienstleistungen und Suizidhilfe auch in offiziellen Stellungnahmen zu den Rech-

ten von Menschen mit Behinderungen in der Schweiz nur implizit Erwähnung finden. 

 
3 Beim Locked-In-Syndrom liegt eine weitgehende Bewegungsunfähigkeit vor 
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Im Jahr 2006 verabschiedeten die Vereinten Nationen das Übereinkommen über die 

Rechte von Menschen mit Behinderungen (BRK) und unternahmen damit eine Kon-

kretisierung der allgemeinen Menschenrechte für Menschen mit Behinderungen (Uni-

ted Nations, 2007a). Mit dem zur BRK zugehörigen Fakultativprotokoll sollte die Um-

setzung und Überwachung der Konvention gewährleistet werden, indem der UN-Aus-

schuss im Falle einer Individualbeschwerde als letzte Instanz agiert (United Nations, 

2007b, S. 1). Während die BRK in der Schweiz im Jahr 2014 in Kraft trat, ratifizierte 

die Schweiz das Fakultativprotokoll bis heute nicht (United Nations, 2023; Inclusion 

Handicap, 2023). Der UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderun-

gen nahm im Jahr 2022 eine erste Überprüfung der besagten Umsetzung der BRK in 

der Schweiz vor (Hess-Klein & Scheibler, 2022, S. 1). Zuvor nahmen sowohl die 

Schweiz als auch Inclusion Handicap, Dachverband der Schweizer Behindertenorga-

nisationen, Stellung zu der aktuellen Situation in der Schweiz. Während die Schweiz 

die BRK gemäss dem Initialstaatenbericht als weitgehend erfüllt erachtete, konnte 

Inclusion Handicap anhand ihres Schattenberichtes aufzeigen, wo eine entspre-

chende Umsetzung heute nach wie vor nicht erfolgt ist (Bundesrat, 2016; Hess-Klein 

& Scheibler, 2022, S. 1). Im Initialstaatenbericht wie auch Schattenbericht werden 

hinsichtlich der Umsetzung der BRK in der Schweiz verschiedene Problematiken auf-

geführt, welche auch eine mangelhafte Umsetzung der Rechte von Menschen mit 

Behinderungen in Bezug auf das Ausleben der eignen Sexualität und Entscheidun-

gen über den eigenen Tod einschliessen. Im Zusammenhang mit den sexuellen 

Rechten von Menschen mit Behinderungen scheint im Schattenbericht insbesondere 

die unzureichende Umsetzung des Art. 23 Achtung der Wohnung und der Familie der 

BRK relevant. Im Rahmen dieses Artikels werden im Schattenbericht die folgenden 

schwerwiegenden Probleme konstatiert: „Das Thema Sexualität und Behinderung 

wird in der Gesellschaft weitgehend tabuisiert. Es findet wenig Aufklärung der Be-

troffenen statt. Informationen, Beratung, Hilfe, Unterstützung und medizinische 

Dienste in Bezug auf selbstbestimmte Sexualität und Familienplanung sind nicht in-

klusiv“ (Hess-Klein & Scheibler, 2022, S. 72). Obwohl sexuelle Dienstleistungen für 

Menschen mit körperlichen Behinderungen im Sinne der erwähnten Hilfe und Unter-

stützung in Bezug auf selbstbestimmte Sexualität verstanden werden können, blei-

ben die Begriffe der „Hilfe“ und „Unterstützung“ unscharf. Eine explizite Erwähnung 

der Zugangsmöglichkeiten zu sexuellen Dienstleistungen für Menschen mit Behinde-

rungen findet sich weder im Initialstaatenbericht noch im Schattenbericht (Bundesrat, 

2016; Hess-Klein & Scheibler, 2022). Dagegen liegen in Bezug auf das Angebot der 

Suizidhilfe spezifischere Informationen vor. So sind im Initialstaatenbericht der 
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Schweiz in Bezug auf Art. 10 Recht auf Leben der BRK die zuvor erläuterten rechtli-

chen Voraussetzungen für Suizidhilfe in der Schweiz explizit festgehalten. Was je-

doch unter einer unheilbaren, weit fortgeschrittenen Krankheit und der selbstständi-

gen Einnahme der tödlichen Substanz konkret zu verstehen ist und inwiefern diese 

Voraussetzungen die Zugangsmöglichkeiten von Menschen mit körperlichen Behin-

derungen zu Suizidhilfe beeinflussen, bleibt dabei offen (Bundesrat, 2016, S. 18–19). 

Im Schattenbericht liegt der Fokus in Bezug auf Art. 10 Recht auf Leben der BRK auf 

der in der Sterbehilfe vorherrschenden diskriminierenden Reanimationspraxis bei 

Menschen mit Behinderungen. Weitere Informationen zur Suizidhilfe sind jedoch 

auch hier nicht aufgeführt (Hess-Klein & Scheibler, 2022, S. 34).  

Obwohl also sowohl im Initialstaatenbericht als auch Schattenbericht Suizidhilfe und 

im weitesten Sinne auch sexuelle Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen 

thematisiert werden, können die Berichte in ihrem Umfang keine umfassende Ana-

lyse zu diesen Themen leisten; unter anderem wird nicht deutlich, welche Angebote 

in der Schweiz diesbezüglich vorhanden sind und inwiefern Menschen mit körperli-

chen Behinderungen Zugang zu diesen haben. Das dezidierte Wissen in Bezug auf 

die Zugangsmöglichkeiten zu diesen Angeboten für Menschen mit (körperlichen) Be-

hinderungen ist jedoch meines Erachtens für Professionelle der Sozialen Arbeit zent-

ral, da sie in verschiedenen Handlungsfeldern wie der klinischen Sozialarbeit, stif-

tungsinternen und -externen Wohnformen, Behindertenorganisationen und Selbsthil-

fegruppen sowie Sozialversicherungen insbesondere in beratender Funktion mit 

Menschen mit körperlichen Behinderungen in Kontakt kommen. Im Fall erkennbarer 

Diskriminierungen in Bezug auf die Inanspruchnahme dieser Angebote durch Men-

schen mit (körperlichen) Behinderungen steht die Soziale Arbeit zudem in der Ver-

antwortung, sich im Sinne des politischen Mandats einzubringen (AvenirSocial, 2010, 

S. 11, 14). Hierfür ist ein umfangreiches Wissen zu den kulturellen, rechtlichen sowie 

strukturellen Rahmenbedingungen in Bezug auf diese Angebote unerlässlich. Es 

ergibt sich deshalb für die nachstehende Literaturarbeit die folgende Fragestellung: 

Inwiefern bestehen für Menschen mit körperlichen Behinderungen in der Schweiz 

Zugangshindernisse zu sexuellen Dienstleistungen und Suizidhilfe und welcher 

Handlungsbedarf ergibt sich daraus für die Soziale Arbeit? 

Die Fragestellung soll entlang der folgenden Teilfragestellungen beantwortet werden: 

- Werden Menschen mit körperlichen Behinderungen in Bezug auf die Inan-

spruchnahme von sexuellen Dienstleistungen und Suizidhilfe in der Schweiz 

diskriminiert? 
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- Welche kulturellen, rechtlichen und strukturellen Rahmenbedingungen be-

einflussen die Zugangshindernisse zu sexuellen Dienstleistungen und Su-

izidhilfe für Menschen mit körperlichen Behinderungen in der Schweiz? 

- Wie kann allfälligen Diskriminierungen gegenüber Menschen mit körperli-

chen Behinderungen in Bezug auf die Inanspruchnahme von sexuellen 

Dienstleistungen und Suizidhilfe entgegengewirkt werden?  

- Welcher Handlungsbedarf lässt sich daraus für die Soziale Arbeit ableiten? 

In der Arbeit wird eine geografische Eingrenzung auf die Schweiz vorgenommen, da 

insbesondere die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Suizidhilfe länderspezifisch 

sind und sich selbst im deutschsprachigen Raum stark voneinander unterscheiden. 

Thematisch liegt der Fokus wie bereits erwähnt auf sexuellen Dienstleistungen und 

Suizidhilfe, da im Kontext dieser Thematiken nach wie vor eine besonders starke 

Tabuisierungstendenz zu beobachten ist. Die Zugangsmöglichkeiten zu den entspre-

chenden Angeboten werden ausschliesslich in Bezug auf Menschen mit körperlichen 

Behinderungen untersucht, da kognitive, psychische und Mehrfachbehinderungen 

sowohl in ihrer Form als auch Ausprägung äusserst heterogen sind und sich eine 

Analyse in Bezug auf diese Zielgruppe deshalb im Rahmen der Arbeit zu umfangreich 

gestalten würde.  

1.2 Zielsetzung 

Die primäre Zielsetzung der vorliegenden Arbeit liegt in der Beschreibung der Zu-

gänge und Ausschlüsse von Menschen mit körperlichen Behinderungen zu tabuisier-

ten Dienstleistungen. Der Ist-Zustand soll unter Einbezug von kulturellen, rechtlichen 

und strukturellen Aspekten erklärt werden. Dadurch können sozialpolitische Defizite 

sichtbar gemacht werden. Darüber hinaus kann aufgezeigt werden, wo in diesem 

Zusammenhang für die Soziale Arbeit Handlungsbedarf besteht.  

Vor dem Hintergrund des bereits erläuterten Spannungsfeldes zwischen dem Grund-

recht auf Sexualität bzw. der Entscheidung über den eigenen Tod und der Möglichkeit 

zu dessen Inanspruchnahme verfolgt die vorliegende Arbeit die Hypothese, dass 

Menschen mit körperlichen Behinderungen in der Schweiz ungenügende Zugangs-

möglichkeiten zu sexuellen Dienstleistungen und Suizidhilfe haben. Hindernisse zur 

Inanspruchnahme von sexuellen Dienstleistungen werden vor allem auf struktureller 

Ebene erwartet: Eine mangelhafte Aufklärung bzw. Schulung von Betroffenen und 

Fachpersonen, ein unzureichendes Angebot sowie eine ungenügende Finanzierung 

scheinen in diesem Zusammenhang wahrscheinlich. Dagegen sind in Bezug auf die 
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Inanspruchnahme von Suizidhilfe für Menschen mit schweren körperlichen Behinde-

rungen wie dem Locked-In-Syndrom insbesondere rechtliche Barrieren anzunehmen, 

in erster Linie aufgrund der vorausgesetzten Tatherrschaft.  

1.3 Vorgehen 

Der metatheoretische Bezugsrahmen für die Beantwortung der Fragestellung bildet 

der Capability-Ansatz (CA) nach Amartya Sen (2000), welcher Verwirklichungschan-

cen als zentrale Voraussetzung für Gerechtigkeit und menschliches Wohlergehen er-

achtet. Die Analyse behinderungsspezifischer Diskriminierungsmechanismen erfolgt 

zudem vor dem Hintergrund einer intersektionalen Perspektive, nach welcher eine 

Verschränkung mit weiteren Diskriminierungskategorien berücksichtigt werden muss 

(Jost, 2017). Auf der Basis des CA wird eine Definition von Diskriminierung hergelei-

tet, welche die Bewertung bestehender Zugangshindernisse erlaubt. Auf dieser 

Grundlage kann ein Handlungsbedarf für die Soziale Arbeit formuliert werden.  

1.4 Aufbau 

Die vorliegende Arbeit ist nebst der Einleitung in fünf Hauptkapitel gegliedert. Im Ka-

pitel 2 wird der theoretische Bezugsrahmen ausführlich erläutert, um eine systemati-

sche Herleitung des gewünschten Wissens zu ermöglichen. Die Kapitel 3 und 4 wid-

men sich jeweils einem der untersuchten Angebote, also sexuellen Dienstleistungen 

und der Suizidhilfe. Für eine gute Übersichtlichkeit sowie Vergleichbarkeit enthalten 

sie jeweils die gleichen Unterkapitel: So werden zunächst wie bereits erwähnt in den 

Kapiteln 3.1 und 4.1 die zentralen Begriffsbestimmungen vorgenommen. Die Kapitel 

3.2 und 4.2 befassen sich anhand beschreibender wie auch erklärender Elemente 

mit den kulturellen, rechtlichen und strukturellen Rahmenbedingungen, um in den 

Kapiteln 3.3 und 4.3 die daraus resultierenden Zugangsmöglichkeiten darstellen zu 

können. Aus den Zugangsmöglichkeiten zu den Angeboten wird im Kapitel 5 ein 

Handlungsbedarf für die Soziale Arbeit abgeleitet. Im Kapitel 6 werden in einer ab-

schliessenden Diskussion die Ergebnisse der Arbeit reflektiert und in Bezug zueinan-

der gesetzt, wodurch die angebotsspezifischen Diskriminierungen nochmals hervor-

gehoben werden sollen. 

1.5 Begriffsbestimmung 

Nachstehend wird der Begriff körperliche Behinderung umrissen. Das der vorliegen-

den Arbeit zugrundeliegende Diskriminierungsverständnis wird im Rahmen des Ka-

pitels 2.1.3 anhand des theoretischen Bezugsrahmens hergeleitet. Aufgrund der 
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Komplexität und Begriffsvielfalt im Zusammenhang mit sexuellen Dienstleistungen 

und Suizidhilfe erfolgt die Definition dieser Angebote sowie der damit verbundenen 

Termini unter den Kapiteln 3.1 und 4.1. Sie werden an dieser Stelle demnach nicht 

mehr aufgeführt. 

Die vorliegende Arbeit orientiert sich am menschenrechtlichen Modell von Behinde-

rung, welches Gerard Quinn und Theresia Degener anfangs der 2000er Jahre zu 

entwickeln begannen. Der Ansatz enthält verschiedene Ideen bereits bestehender 

Modelle von Behinderung, wie dem Randgruppen-, sozialen und kulturellen Modell 

(Waldschmidt, 2020, S. 69). So erfolgt beispielsweise entsprechend dem sozialen 

und kulturellen Modell auch im menschenrechtlichen Modell eine Differenzierung zwi-

schen Beeinträchtigung und Behinderung. Hierbei wird Beeinträchtigung im Sinne 

individueller Faktoren verstanden, welche sich aus der Vielfältigkeit menschlichen 

Lebens ergeben. Behinderung meint dagegen Benachteiligung(en), welche im Span-

nungsfeld zwischen Beeinträchtigung und kulturellen Strukturen entstehen können 

(Dederich & Seitzer, 2022, S. 310; Waldschmidt, 2020, S. 65). Über diese Gemein-

samkeiten hinaus legt jedoch der menschenrechtliche Ansatz einen starken Fokus 

auf die Durchsetzung universaler Menschenrechte und den Prinzipien der BRK. Da 

das Modell auf eine konkrete Politikgestaltung ausgerichtet ist, erscheint es insbe-

sondere für die Herleitung von Handlungsaufforderungen für die Soziale Arbeit ge-

eignet.  

Nach den bisherigen Erläuterungen ist eine körperliche Behinderung also die Be-

nachteiligung, welche sich aus der Wechselwirkung zwischen körperlicher Beein-

trächtigung und kulturellen Strukturen ergibt. In der vorliegenden Arbeit wird in An-

lehnung an die BRK immer von Menschen mit körperlichen Behinderungen die Rede 

sein, da davon ausgegangen werden kann, dass Menschen mit einer Beeinträchti-

gung innerhalb der Gesellschaft mit vielseitigen Behinderungen konfrontiert sind.   
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2 Theoretischer Bezugsrahmen 

2.1 Capability-Ansatz 

Vor dem Hintergrund einer menschenrechtlichen Konzeption von Behinderung ver-

deutlicht die Frage nach Zugangshindernissen die Notwendigkeit einer theoretischen 

Rahmung, welche die komplexe Wechselwirkung zwischen Gesellschaft und Indivi-

duum in den Blick nimmt. Der CA kann eine solch mehrdimensionale Perspektive auf 

Zugangshindernisse anbieten (Sen, 2000, S. 70–71). Begründet in den wohlfahrts-

ökonomischen und entwicklungspolitischen Werken Amartya Sens, wurde der CA 

durch Martha Nussbaum im Sinne tugendethischer, entfremdungs- sowie gerechtig-

keitstheoretischer Überlegungen neu konzipiert (Hopmann, 2022, S. 3). Über die un-

terschiedlichen theoretischen Schwerpunkte hinaus, weist Sens und Nussbaums 

Verständnis des CA grundlegende Divergenzen auf. So führt Winkler trotz der teil-

weise nahezu wörtlichen Übereinstimmungen Zweifel an, ob Nussbaums Konzept 

überhaupt „zur Rede von dem CA oder dem Human Development Approach berech-

tigt“ (Winkler, 2017, S. 187). Vor diesem Hintergrund scheint es wenig sinnvoll, Sens 

und Nussbaums Ansätze im Zuge einer theoretischen Rahmung der vorliegenden 

Arbeit zusammenzuführen. Nachstehend wird in den Kapiteln 2.1.1 und 2.1.2 anhand 

einer Gegenüberstellung der Ansätze aufgezeigt, weshalb Sens Konzeption des CA 

als theoretische Grundlage für die vorliegende Arbeit besser geeignet ist. Hinsichtlich 

der Beschreibung von Nussbaums Ansatz wird keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit 

erhoben; vielmehr sollen anhand von einzelnen theoretischen Aspekten zentrale 

Problematiken des Ansatzes herausgearbeitet werden. Anschliessend wird im Kapi-

tel 2.1.3 darauf eingegangen, wie Behinderung und Diskriminierung im Kontext des 

CA definiert werden können.  

2.1.1 Capability Ansatz nach Amartya Sen 

Der CA nach Sen ist ein Ansatz zur Messung und Förderung von Gerechtigkeit, wel-

che er als Grundlage für gesellschaftliche Entwicklung erachtet (Sen, 2000, S. 3, 58). 

Im Werk Development As Freedom (2000) legt Sen sein Konzept von Entwicklung 

einem positiven Freiheitsverständnis zugrunde. Diesem zufolge manifestiert sich 

Freiheit als Ermöglichung individueller Handlungsmacht und wird damit weiter ge-

fasst als die negative Freiheit, welche lediglich die Abwesenheit von Hindernissen 

und Zwängen meint (Sen, 2000, S. 75; Volkert, 2005, S. 26). Entwicklung bezeichnet 

gemäss Sen (2000, S. 3) die Erweiterung jener Freiheiten, die Menschen wertschät-
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zen, wobei Sens Ansatz als gesellschaftspolitisches Plädoyer für eine solche Frei-

heitserweiterung angesehen werden kann. Sen (2000, S. 38, 75) nimmt eine Unter-

scheidung bezüglich der instrumentellen und substanziellen Rolle von Freiheit vor. 

Während substanzielle Freiheiten einen subjektiv intrinsischen Wert aufweisen, die-

nen instrumentelle Freiheiten entsprechend ihrem Namen als Instrumente zur Er-

möglichung substanzieller Freiheiten. Grundlegend sind hierzu gemäss Sen (2000, 

S. 14) Ressourcen (means) wie beispielsweise finanzielle Mittel, die anhand instru-

menteller Freiheiten nutzbar gemacht werden können. Angesichts der Umfänglichkeit 

instrumenteller Freiheiten schlägt Sen (2000, S. 38) eine Unterteilung in fünf Katego-

rien vor, namentlich in politische Freiheiten (political freedoms), ökonomische Chan-

cen (economic facilities), soziale Chancen (social opportunities), Transparenzgaran-

tien (transparency guarantees) sowie soziale Sicherheit (protective security). Die ge-

nannten Kategorien ermöglichen eine Fokussierung zentraler politischer Problemati-

ken, sind jedoch gemäss Sen (2000, S. 37, 40) keineswegs als abschliessend zu 

betrachten. Mit politischen Freiheiten verweist Sen (2000, S. 38) auf Mitbestim-

mungsmöglichkeiten in Bezug darauf, wer nach welchen Grundsätzen regieren soll. 

Dies schliesst im weitesten Sinne demokratische Ansprüche wie die freie Meinungs-

äusserung, eine zensurfreie Presse sowie das politische Wahlrecht mit ein. Ökono-

mische Chancen beziehen sich auf die Nutzungsmöglichkeiten wirtschaftlicher Res-

sourcen zum Zwecke des Konsums, der Produktion oder des Austauschs (Sen, 2000, 

S. 39). Soziale Chancen ergeben sich durch gesellschaftliche Einrichtungen im Bil-

dungs- und Gesundheitsbereich sowie weiteren Sektoren, welche Lebensqualität im 

Sinne substanzieller Freiheiten beeinflussen. Solche Einrichtungen erachtet Sen ne-

ben ihrem Nutzen in Bezug auf die individuelle Lebensführung auch deshalb als be-

deutsam, weil sie zu einer vermehrten wirtschaftlichen und politischen Partizipation 

beitragen können (2000, S. 39). Unter Transparenzgarantien sind des Weiteren poli-

tische Massnahmen zu verstehen, welche im gegenseitigen Umgang Offenlegung 

und Klarheit gewährleisten sollen. Sie sind grundlegend für die Verhinderung von 

Korruption, finanzieller Verantwortungslosigkeit sowie unlauterer Geschäfte (Sen, 

2000, S. 39–40). Zuletzt bezeichnet Soziale Sicherheit das institutionelle Sicherheits-

netz (Sen, 2000, S. 40), welches in der Schweiz beispielsweise die Arbeitslosenver-

sicherung (ALV), Invalidenversicherung (IV) und Sozialhilfe umfasst. Verschiedene 

der genannten instrumentellen Freiheiten können also zu einer Nutzung von Res-

sourcen wie beispielsweise finanziellen Mitteln befähigen, wobei Sen die Bedeutsam-

keit der gegenseitigen kausalen Verschränkungen zwischen den instrumentellen 

Freiheiten betont, welche die Ermöglichung substanzieller Freiheiten beeinflussen 

(Sen, 2000, S. 37, 40). Ob anhand instrumenteller Freiheiten substanzielle Freiheiten 
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ermöglicht werden können, hängt des Weiteren von sogenannten Umwandlungsfak-

toren (conversion factors) ab, welche persönlicher, sozialer und umweltbezogener 

Natur sein können (Sen, 2004, S. 19–38). Eine Realisierung von substanziellen Frei-

heiten kann demnach nur dann erfolgen, wenn sowohl die erforderlichen Ressourcen 

und instrumentellen Freiheiten zu deren Nutzung als auch die nötigen Umwandlungs-

faktoren gegeben sind. 

Die substanziellen Freiheiten, die wie zuvor erwähnt einen intrinsischen Wert aufwei-

sen, manifestieren sich gemäss Sen (2000, S. 75) in Verwirklichungschancen (capa-

bilities). Darunter sind individuelle Lebens- und Entfaltungsmöglichkeiten zu verste-

hen, welche erst infolge ihrer potenziellen Realisierung zu Verwirklichungen (functio-

nings) werden. Ihre Realisierung basiert auf einem subjektiven Entscheidungspro-

zess (Sen, 2000, S. 73). Hierfür sollten signifikante Alternativen vorliegen, denn Sen 

zufolge setzt Freiheit auch das Vorhandensein freiwillig ungenutzter Wahlmöglich-

keiten voraus (Sen, 2000, S. 75). Die Betonung der Relevanz subjektiver Entschei-

dungsprozesse macht deutlich, dass der CA nach Sen Menschen in ihrer Vielfältigkeit 

zu erfassen vermag. In Anbetracht höchstpersönlicher Themen wie Sexualität und 

Tod werden hier die Stärken von Sens CA deutlich; paternalistische Annahmen kön-

nen vermieden werden.   

2.1.2 Capabilities-Ansatz nach Martha Nussbaum 

Im Vergleich zu Sens Konzeption des CA, in welcher er die menschliche Individualität 

und die damit verbundene Vielfalt an menschlichen Bedürfnissen hervorhebt, weist 

der Capabilities-Ansatz (CA) nach Nussbaum eine essentialistische und damit uni-

versalistische Ausrichtung auf (Özdemir, 2019, S. 209). Nussbaum geht von einem 

neuaristotelischen Menschenbild aus; einem Menschenbild also, welches aus der 

Denktradition des griechischen Philosophen Aristoteles (384- 322 v. Chr.) hervorgeht 

und praktische Vernunft sowie soziale Verbundenheit als zentrale menschliche Cha-

rakteristika beschreibt. Ziel des menschlichen Lebens ist gemäss dieser Denktradi-

tion die sogenannte Eudaimonia; in vereinfachtem Sinne ein dauerhaft glückliches 

und gelingendes Leben, dass durch tugendhaftes Handeln erreicht werden kann. Auf 

der Grundlage dieser Zielsetzung formuliert Nussbaum ihre theoretischen Überle-

gungen und die daraus entstehende Neukonzeption des CA (Özdemir, 2019, S. 202, 

205, 263). Sie geht dabei von zehn fundamentalen menschlichen Wesensmerkmalen 

aus, ohne deren Vorhandensein ein Leben ihr zufolge nicht als menschliches Leben 

angesehen werden könne, da es zu sehr verarmt sei (Nussbaum, 1999, zitiert nach 

Hopmann, 2022, S. 5). Dies sei beispielsweise dann der Fall, „wenn sowohl das Spre-
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chen als auch die Fortbewegung von einem Ort zum anderen unmöglich sind“ (Nuss-

baum, 1999, zitiert nach Hopmann, 2022, S. 5). Nussbaums Unterscheidung 

„menschlichen“ und „nicht-menschlichen“ Lebens auf der Grundlage von Wesens-

merkmalen hat im Fachdiskurs starke Kritik ausgelöst (Hopmann, 2022, S. 5). Insbe-

sondere vor dem Hintergrund einer thematischen Verknüpfung von Behinderung und 

Suizidhilfe ist die Kategorisierung „nicht-menschlichen Lebens“ höchst problema-

tisch. So führt Röh (2011, S. 110) an: „Die nicht ganz ungefährliche Beschreibung 

dieses Personenkreises als „andere Lebensform“ bzw. „nie im vollen Sinne gedei-

hendes menschliches Leben“ (Nussbaum 2010, 260) ist nicht unproblematisch und 

ihr Verhältnis zur „schiefen Ebene“ der Euthanasie[4] ist nicht hinreichend von Nuss-

baum geklärt“. Auch Nussbaums (2010, S. 252) spätere Relativierung, zur Infrage-

stellung des menschlichen Lebens müssten „eine ganze Reihe von Fähigkeiten“ un-

wiederbringlich fehlen oder verlorengegangen sein, mindert die grundlegende Prob-

lematik der zuvor erwähnten Kategorisierung nicht. In diesem Sinne distanziert sich 

die vorliegende Arbeit vor allem im Hinblick auf das Thema Suizidhilfe explizit von 

Nussbaums Verständnis menschlichen Lebens und damit einhergehenden Kategori-

sierungsversuchen.  

Nach Nussbaums Ansatz sind „capabilities“ weniger als Verwirklichungschancen, 

sondern vielmehr als Befähigungen zu verstehen (Röh, 2011, S. 107). Diese ergeben 

sich laut Nussbaum (2011, S. 22) aus einer Kombination von individuellen Fähigkei-

ten und Ermöglichungsräumen auf sozialer, ökonomischer und politischer Ebene, 

wobei insbesondere die Ermöglichung von Bildung und Erziehung thematisiert wird. 

Nussbaum (2011, S. 20–24) nimmt dabei eine Unterscheidung verschiedener Fähig-

keitsebenen vor, welche sie als Grundfähigkeiten (basic capabilities), interne Fähig-

keiten (internal capabilities) und Befähigungen (combined capabilities) bezeichnet. 

Die Grundfähigkeiten lassen sich von den anfänglich erwähnten Wesensmerkmalen 

ableiten und umfassen zehn inhärente Fähigkeiten, welche Nussbaum (2011, S. 33–

34) zufolge ein glückliches, bzw. gelingendes Leben erst ermöglichen. Durch das 

Vorhandensein entsprechender Ermöglichungsräume kann jeweils die nächste Fä-

higkeitsebene erreicht werden (Nussbaum, 2011, S. 20–24).  Am Stellenwert der Er-

möglichungsräume wird deutlich, dass Nussbaums Konzeption des CA einen päda-

gogischen Anspruch aufweist. Dies mag ein Grund sein, weshalb Nussbaums CA 

insbesondere in der Sonderpädagogik nach wie vor Anklang findet (Lambers, 2020, 

 
4 Der Begriff der schiefen Ebene bezieht Röh wohl auf die Übergänge zwischen der aus 
selbstlosen Beweggründen angebotenen und willentlich in Anspruch genommenen Sterbe-
hilfe und einer eugenisch begründeten Euthanasie, wie sie im zweiten Weltkrieg stattfand. 
Der Begriff der NS-Euthanasie wird im Kapitel 4.2.1 erläutert. 
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S. 357). Die pädagogische Begründung des Ansatzes birgt jedoch in der Auseinan-

dersetzung mit urteilsfähigen Menschen die Gefahr von Paternalismus und ist auch 

deshalb für die vorliegende Arbeit nicht geeignet.  

2.1.3 Behinderung als Mangel an Verwirklichungschancen 

In Anlehnung an Sens CA kann Behinderung als Mangel an Verwirklichungschancen 

bezeichnet werden. Dieses Verständnis schliesst an das menschenrechtliche Modell 

von Behinderung an, welches der vorliegenden Arbeit zugrunde liegt: In beiden An-

sätzen werden in Bezug auf Behinderung Benachteiligungsmechanismen konstatiert, 

denen es auf gesellschaftspolitischer Ebene entgegenzuwirken gilt . Ich möchte an 

dieser Stelle jedoch weiter gehen und Sens Ansatz zur Herleitung einer umfassenden 

Definition des Diskriminierungsbegriffs verwenden. Zwar erfolgen im Rahmen ver-

schiedener Gesetzgebungen spezifische Definitionen von Diskriminierung (Bundes-

versammlung, 1995, S. 2; Eidgenössische Kommission gegen Rassismus, 2020; Eid-

genössisches Departement des Innern, n. d.), jedoch liegt bislang keine schweizweit 

gültige Begriffsbestimmung vor. Neben den abweichenden Diskriminierungsver-

ständnissen innerhalb der Gesetzestexte fällt die bedeutungsoffene Formulierung 

der Definitionen auf. So wird Diskriminierung im Bundesgesetz über die Benachteili-

gung von Menschen mit Behinderungen (BehiG) als „qualifizierte Ungleichbehand-

lung“ definiert. Diese liege dann vor, „wenn die Ungleichbehandlung offensichtlich 

oder besonders schockierend“ sei (Eidgenössisches Departement des Innern, n. d.). 

Was unter „offensichtlich“ und „besonders schockierend“ zu verstehen ist, wird  nicht 

näher ausgeführt. Die BRK enthält eine behinderungsspezifische Definition von Dis-

kriminierung, die wesentlich differenzierter ist:  

 “’Discrimination on the basis of disability ’ means any distinction, exclusion or re-

striction on the basis of disability which has the purpose or effect of impairing or 

nullifying the recognition, enjoyment or exercise, on an equal basis with others, of all 

human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, 

civil or any other field. It includes all forms of discrimination, including denial of rea-

sonable accommodation“ (United Nations, 2007a, S. 4). Diese Definition thematisiert 

neben der illegitimen Ungleichbehandlung implizit auch die illegitime Gleichbehand-

lung als mögliche Form der Diskriminierung. Vor dem theoretischen Hintergrund des 

CA und dem damit verbundenen positiven Freiheitsverständnis erscheint jedoch eine 

explizite Erwähnung illegitimer Gleichbehandlung zentral. Menschen können auf zu-

sätzliche Unterstützungsleistungen angewiesen sein, um die gleichen Verwirkli-

chungschancen wie andere Menschen zu erreichen. Dies führt zur Formulierung der 

folgenden Definition: Diskriminierung stellt eine illegitime Ungleichbehandlung oder 
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illegitime Gleichbehandlung von Personen oder Gruppen aufgrund von vermuteten 

oder realen Merkmalen dar. Illegitim ist eine Ungleichbehandlung oder Gleichbe-

handlung dann, wenn die Verfügbarkeit über Verwirklichungschancen im Sinne von 

kollektivem oder individuellem Handeln oder Nichthandeln eingeschränkt wird. Nicht-

handeln meint hierbei die Verweigerung angemessener Vorkehrungen (reasonable 

accommodations), wie sie in der Definition der BRK beschrieben werden. Vor dem 

Hintergrund dieser Definition von Diskriminierung kann festgehalten werden, dass im 

Falle eines Unterstützungsbedarfs beim Ausleben der eigenen Sexualität oder dem 

Ausführen eines Suizids ein fehlender Zugang zu Unterstützungsleistungen eine Dis-

kriminierung darstellen würde.  

In Ergänzung zu den bisherigen Erläuterungen müssen Diskriminierungen gemäss 

dem Intersektionalitätsansatz immer als Verschränkungen zwischen einzelnen Dis-

kriminierungskategorien verstanden werden. Der Intersektionalitätsansatz wird im 

Rahmen des nachstehenden Kapitels 2.2 näher erläutert.  
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2.2 Intersektionelle Perspektive 

Historisch gewordene Diskriminierungskategorien wie beispielsweise Klasse, Race5, 

Geschlecht und Sexualität, Körper oder Religion wurden im Fachdiskurs lange Zeit 

isoliert betrachtet. Eine Mehrfachdiskriminierung galt demnach als Addition ihrer ein-

zelnen Diskriminierungsformen (Degele & Winker, 2007, S. 1). Mit dem Aufkommen 

des Intersektionalitätskonzepts in den späten 1980er Jahren wandelte sich dieses 

Verständnis (Nef & Streckeisen, 2019, S. 8). Der Begriff „Intersection“ geht auf die 

US-amerikanische Rechtswissenschaftlerin und Aktivistin Kimberlé W. Crenshaw zu-

rück, welche damit sinnbildlich eine Kreuzung beschrieb, an der sich verschiedene 

Ungleichheitsachsen überschneiden (Crenshaw, 1989, S. 149). Mit der Metapher 

versuchte sie aufzuzeigen, dass Schwarze Frauen in den USA Gewalt und Diskrimi-

nierungen ausgesetzt sind, in denen sowohl „Race“ wie auch „Geschlecht“ eine Rolle 

spielen (Purtschert & Meyer, 2010, S. 130). Schwarze Frauen machen demnach an-

dere und stärkere Diskriminierungserfahrungen als beispielsweise schwarze Männer 

oder weisse Frauen, welche nur in einer dieser Kategorien strukturell diskriminiert 

werden. Der Begriff der Intersektionalität meint also die Verschränkung und gegen-

seitige Verstärkung, Abschwächung oder Veränderung bereits bestehender Un-

gleichheiten (Degele & Winker, 2007, S. 1). Hier ist eine Parallele zum CA nach Sen 

zu beobachten, der auf die vielfältigen Verschränkungen instrumenteller Freiheiten 

verweist (Sen, 2000, S. 53).  

Im Rahmen der aktuellen Forschung bestehen verschiedene Intersektionalitätsmodelle 

(Degele & Winker, 2007, S. 2). Meist beschränken sie sich auf die Kategorien „Race“, 

„Geschlecht“ und „Klasse“, es gibt aber auch verschiedene Modelle, die weitere Kate-

gorien berücksichtigen (Degele & Winker, 2007, S. 2). So führt Jost (2017, S. 14) in 

ihrem Intersektionalitätsmodell neben „Race“, „Geschlecht“ und „Klasse“ auch die Dis-

kriminierungskategorien „Religion“, „Körper“ und „Sexualität“ auf. Sie verweist des Wei-

teren auf verschiedene Ebenen von Diskriminierungs- und Ausgrenzungsmechanismen, 

namentlich die „Makroebene“, die „Mikroebene“ sowie die „Symbolische Repräsenta-

tion“. Die Perspektive der Makroebene widmet sich den gesellschaftlichen Bedingungen 

und Strukturen sowie den darin eingebundenen Institutionen, welche Ungleichheitsver-

hältnisse und Diskriminierung erzeugen. Auf der Mikroebene werden interaktiv herge-

stellte Prozesse der Identitätsbildung aufgegriffen; der Fokus liegt demzufolge auf sub-

jektiven Erfahrungen und den damit verbundenen Identitätskonstruktionen. Die dritte 

 
5 Aufgrund der biologistischen und nationalsozialistischen Konnotation des vielfach genutz-
ten Begriffes «Rasse» wird in der vorliegenden Arbeit der englische Begriff «Race» verwen-
det 
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Ebene der symbolischen Repräsentation verdeutlicht schliesslich, inwiefern Strukturen 

und Identitäten durch symbolische Güter wie Normen, Werte, Ideologien und Diskurse 

beeinflusst werden und wie sie diese wiederum beeinflussen (Degele & Winker, 2007, 

S. 3).  

In der vorliegenden Arbeit wird keine intersektionelle Analyse durchgeführt, sondern viel-

mehr eine Perspektive eingenommen, welche Diskriminierung in einem intersektionellen 

Zusammenhang versteht. Intersektionelle Wirkungsmechanismen werden somit nur 

punktuell thematisiert und können nicht abschliessend dargestellt werden. Die Arbeit ori-

entiert sich am Intersektionalitätsmodell nach Jost, da in Bezug auf die Zielgruppe „Men-

schen mit körperlichen Behinderungen“ die von ihr aufgeführte Diskriminierungskatego-

rie „Körper“ zentral ist. Das Intersektionalitätsmodell wird hier als Auswahl besonders 

relevanter Diskriminierungskategorien verstanden, die jedoch nicht abschliessend ist. 

Diskriminierungen können auf vielfältigen Merkmalen beruhen und es besteht bislang im 

Fachdiskurs kein abschliessender Konsens darüber, ob und inwiefern die unterschiedli-

chen Diskriminierungskategorien überhaupt eingegrenzt werden sollen (Degele & Win-

ker, 2007, S. 2). Zudem scheint an dieser Stelle der Hinweis wichtig, dass die intersek-

tionellen Kategorisierungen zwar auf kulturell gewordenen Realitäten basieren, diese 

aber durch ihre kategoriale Ordnung gleichermassen verfestigen können. Es sollte des-

halb berücksichtigt werden, dass entsprechende Kategorien nicht zwingend gemein-

same (Diskriminierungs-) Erfahrungen einer Gruppe darstellen (Nef & Streckeisen, 

2019, S. 9).  
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3 Sexuelle Dienstleistungen 

Das folgende Kapitel setzt sich mit den Zugangsmöglichkeiten von Menschen mit 

körperlichen Behinderungen zu sexuellen Dienstleistungen auseinander. Dazu er-

folgt im Kapitel 3.1 zunächst eine ausführliche Begriffsbestimmung, welche die Ter-

mini Sexualität, sexuelle Handlung, sexuelle Dienstleistung, Sexarbeit bzw. Prostitu-

tion, passive und aktive Sexualassistenz, Berührer*in sowie Sexualbegleitung um-

fasst. Anschliessend wird im Kapitel 3.2 eine Analyse der kulturellen (3.2.1), rechtli-

chen (3.2.2) sowie strukturellen (3.2.3) Rahmenbedingungen vorgenommen, welche 

die entsprechenden Zugangsmöglichkeiten prägen. Die kulturellen Rahmenbedin-

gungen umfassen sowohl historische und gesellschaftliche Normen und Werte als 

auch ethische Überlegungen im Rahmen des aktuellen Fachdiskurses, welcher die 

Normen und Werte hinterfragt. Strukturelle Rahmenbedingungen ergeben sich aus 

der Wechselwirkung kultureller und rechtlicher Rahmenbedingungen und umfassen 

verschiedene Aspekte wie Bildung, Angebot und Nachfrage, Wohnform, institutio-

nelle Richtlinien, Infrastruktur und Finanzierungsmöglichkeiten.  

3.1 Begriffsbestimmung 

Um differenziert auf den Begriff der sexuellen Dienstleistungen und die damit ver-

bundenen Termini eingehen zu können, scheint vorerst eine Definition des Begriffs 

der Sexualität zentral. Der Begriff erweist sich, vermutlich aufgrund seiner gesell-

schaftlichen Tabuisierung, als bedeutungsoffen und es liegt dementsprechend im ak-

tuellen Fachdiskurs eine Vielzahl von Definitionen vor (Boll & Brunnengräber, 2022, 

S. 158). Die vorliegende Arbeit orientiert sich an einem ganzheitlichen Verständnis 

von Sexualität, welches den Austausch von Liebe, Zärtlichkeit, Körperlichkeit sowie 

das Erleben der eigenen Identität umfasst (Departement für Wirtschaft, Soziales und 

Umwelt des Kantons Basel-Stadt, Amt für Sozialbeiträge, 2019, S. 1). Entgegen dem 

Konstrukt der Sexualität findet der Begriff der sexuellen Handlung in der Schweiz 

unter anderem im rechtlichen Kontext Verwendung. Im Strafrecht wird er definiert als 

Handlung, welche unmittelbar auf die Erregung und/ oder Befriedigung geschlechtli-

cher Lust gerichtet ist (Jean-Richard-dit-Bressel, 2016, S. 4). Sexualität schliesst bei 

vielen Personen den Wunsch nach sexuellen Handlungen im Sinne von Zärtlichkeit 

und Körperlichkeit ein. Werden sexuelle Handlungen gewerbsmässig und konsensual 

durch volljährige Personen erbracht, können diese als sexuelle Dienstleistungen um-

schrieben werden (Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsu-

mentenschutz, 2023, S. 2, 35). Das Erbringen entsprechender Dienstleistungen wird 
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als Sexarbeit oder Prostitution bezeichnet (Gemeinderat Stadt Zürich, 2012, S. 1). In 

der vorliegenden Arbeit wird ausschliesslich der Begriff der Sexarbeit verwendet, was 

aus zwei Gründen sinnvoll erscheint: Einerseits kann durch den Begriff der Arbeits-

aspekt und damit die Legitimität der Tätigkeit verdeutlicht werden, andererseits be-

stehen im Fachdiskurs unterschiedliche Positionen bezüglich der Frage, inwiefern 

der Prostitutionsbegriff auch unfreiwillige Prostitution (Zwangsprostitution) ein-

schliesst (Hill & Bibbert, 2019, S. 2, 35). In der vorliegenden Arbeit wird ausdrücklich 

auf konsensuale Dienstleistungen Bezug genommen, weshalb ich auch zur Vermei-

dung von Missverständnissen auf eine Verwendung des Prostitutionsbegriffs ver-

zichte. 

Zuletzt werden die Begriffe passive und aktive Sexualassistenz sowie Sexualbeglei-

tung erläutert. Die Begriffe lassen sich nicht immer klar voneinander abgrenzen und 

weisen unterschiedliche Entstehungskontexte auf (MyHandicap, n. d.). Die Gemein-

samkeit der Angebote liegt im Erbringen sexualitätsbezogener Dienstleistungen, wel-

che auf die spezifischen Bedürfnisse von Menschen mit Unterstützungsbedarf aus-

gerichtet sind. Dazu gehören Menschen mit körperlichen, kognitiven, psychischen 

und Mehrfachbehinderungen, aber beispielsweise auch betagte Menschen (Hill & 

Bibbert, 2019, S. 148; Pirani et al., 2022, S. 2). Die Dienstleistungen beinhalten dem-

nach je nach Bedarf pflegerische, pädagogische und/ oder therapeutische Elemente. 

Gemäss ihrem Namen steht bei der Sexualassistenz die sexualitätsbezogene Assis-

tenzleistung im Vordergrund. Während bei der aktiven Sexualassistenz Dienstleis-

tende beispielsweise durch Hilfestellungen bei der Masturbation oder die Unterstüt-

zung eines mobilitätsbehinderten Paares beim Geschlechtsverkehr aktiv in sexuelle 

Handlungen einbezogen werden, findet bei der passiven Sexualassistenz kein direk-

ter Einbezug in sexuelle Handlungen statt (MyHandicap, n. d.). Die Stiftung MyHan-

dicap (n. d.) führt als Beispiele für passive Sexualassistenz das Besorgen von Ver-

hütungsmitteln, Sexspielzeugen und Pornografie, das Auskleiden eines Paares oder 

die Vermittlung eines Kontaktes zu Sexarbeitenden auf. Passive Sexualassistenz 

stellt demnach zwar eine sexualitätsbezogene Dienstleistung, jedoch keine sexuelle 

Dienstleistung dar. Teilweise ist im Zusammenhang mit Sexualassistenz von Berüh-

rer*innen die Rede. Es handelt sich dabei um eine veraltete Bezeichnung für Sexu-

alassistent*innen (Wenger, 2010, S. 22–23). Bei der Bezugnahme auf Literatur, wel-

che diesen Begriff verwendet, wird in der vorliegenden Arbeit allgemein von Sexar-

beiter*innen oder Sexualassistent*innen gesprochen.  Im Vergleich zur Sexualassis-

tenz ist bei einer Sexualbegleitung der Beziehungsaspekt bedeutsamer. Oft steht die 
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sexuelle Handlung nicht im Mittelpunkt, sondern die gemeinsam verbrachte Zeit. Se-

xualbegleitung wird deshalb vielfach als Surrogatpartnerschaft umschrieben (MyHan-

dicap, n. d.). 
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3.2 Rahmenbedingungen 

3.2.1 Kulturelle Rahmenbedingungen 

Sowohl Behinderung als auch Sexualität stellen Konstrukte dar, deren gesellschaft-

liche Konzeption über einen langen Zeitraum hinweg einer Vielzahl an Veränderun-

gen unterworfen war. Ihre Konstruktionsgeschichte prägt den heutigen Diskurs nach-

haltig (Fuchs, 2022, S. 47; Hierholzer, 2021, S. 10). Die kulturspezifische Auseinan-

dersetzung mit Behinderung und Sexualität ist deshalb nur vor dem Hintergrund ihrer 

historischen Kontextualisierung sinnvoll. Aufgrund des begrenzten Rahmens der vor-

liegenden Arbeit kann keine umfassende historische Analyse geleistet werden. Je-

doch scheint an dieser Stelle die Thematisierung rassenhygienischer Diskurse zent-

ral, wie sie insbesondere während der Zeit des Nationalsozialismus (1933– 1945) im 

deutschsprachigen Raum6 vorherrschten (Fuchs, 2022, S. 40). Schon seit der zwei-

ten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde Behinderung zunehmend als soziales und 

ökonomisches Problem konstatiert, das es im Sinne einer (Wieder-)Herstellung von 

Leistungs- und Arbeitsfähigkeit zu minimieren, bzw. zu lösen galt (Fuchs, 2022, S. 

38). Mit der nationalsozialistischen Machtübernahme in Deutschland (1933) nahm 

die leistungsbezogene Konstruktion von Behinderung durch die eugenisch motivierte 

Unterscheidung „wertvoller“ und „minderwertiger“ Menschen ein gefährliches Aus-

mass an (Fuchs, 2022, S. 40). Im Zuge dieser rassenhygienischen Ideologie wurden 

von staatlicher Seite unter anderem systematische Zwangssterilisationen vorgenom-

men. Menschen mit kognitiven Behinderungen sowie jene Menschen mit körperlichen 

Behinderungen, die als „erbkrank“ oder „leistungsunfähig“ galten, waren in hohem 

Masse von dieser Praxis betroffen (Fuchs, 2022, S. 40; Mientus, 2019, S. 14–15). 

Zwischen 1934 und 1945 wurden in Deutschland auf Basis des „Gesetz[es] zur Ver-

hütung erbkranken Nachwuchses“ gemäss Mientus (2019, S. 14–15) „etwa 400‘000 

Frauen und Männer zwangssterilisiert, von denen mindestens 5000 Frauen und 500 

Männer durch den Eingriff oder seine Folgen starben“.  Bis in die 1950er-Jahre hinein 

wurden auch in der Schweiz Zwangssterilisationen vollzogen (Söderfeldt & 

Schwanke, 2019, zitiert nach (Rombach & Kellermann, 2022, S. 420–421).  

Die Thematisierung der Zwangssterilisationen im Rahmen des Nationalsozialismus 

ist unter anderem deshalb so entscheidend, weil die Unterdrückung der Sexualität 

von Menschen mit Behinderungen heute in der Schweiz keineswegs vollständig über-

wunden ist. So wird im Schattenbericht in Bezug auf die heutige Sterilisationspraxis 

 
6 Nachstehende Erläuterungen beziehen sich auf Quellen zu Deutschland. Es kann jedoch 
davon ausgegangen werden, dass im gesamten deutschsprachigen Raum ähnliche Ent-
wicklungen stattfanden 
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festgehalten, dass das Sterilisationsgesetz „keineswegs Sterilisationen gegen den 

Willen bzw. ohne vorgängige und informierte Zustimmung/ Einwilligung (PIC) einer 

‚urteilsunfähigen‘ Person ab 16 Jahren“ verbiete (Hess-Klein & Scheibler, 2022, S. 

58). Sterilisationen können demnach bei urteilunfähigen Menschen auf der Grund-

lage einer ersetzten Zustimmung erfolgen. Gemäss dem Schattenbericht trifft dies 

auch auf Schwangerschaftsabbrüche zu. Nach Aussage mehrerer Erwachsenen-

schutzbehörden wurden zumindest in einzelnen Fällen Zustimmungen zu Sterilisati-

onen erteilt (Hess-Klein & Scheibler, 2022, S. 59). Menschen mit ausschliesslich kör-

perlichen Behinderungen sind angesichts ihrer Urteilsfähigkeit nicht von dieser Pra-

xis betroffen. Jedoch stellt auch für Menschen mit körperlichen Behinderungen das 

gesellschaftliche Absprechen ihrer Sexualität nach wie vor eine Realität dar. So wer-

den Betroffene vielfach nicht als geschlechtlich wahrgenommen und bestehende Be-

dürfnisse nach sexuellen Handlungen gesellschaftlich negiert und problematisiert 

(Huber, 2023, S. 26). Wie im Rahmen der Einleitung erwähnt, wird das ohnehin be-

stehende Tabu im Bereich der Sexualität im Zusammenhang mit dem Thema Behin-

derung zusätzlich verstärkt (Pirani et al., 2022, S. 1). Im Hinblick auf die Thematik 

sexueller Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen kann gewissermassen 

von einem dreifachen Tabu die Rede sein.  

Unter Berücksichtigung einer intersektionellen Perspektive sind in Bezug auf die se-

xualitätsbezogene Diskriminierung von Menschen mit körperlichen Behinderungen 

insbesondere Verschränkungen der Differenzkategorien Körper, Geschlecht und Se-

xualität (im Sinne sexueller Orientierung) hervorzuheben. So weist McRuer (2006, 

zitiert nach Raab & Ledder, 2022, S. 366–367) darauf hin, dass Behinderung das 

Einhalten gesellschaftlicher Geschlechterkonventionen verhindert. Zu diesem 

Schluss kommen auch Ismy und Jennessen (2023, S. 45), welche anhand von fünf 

narrativ geführten Interviews die Erfahrungen von Männern mit körperlichen Behin-

derungen im Zusammenhang mit patriarchalen und hegemonialen Männlichkeitsvor-

stellungen aufzeigen. Zudem verweist McRuer (2006, zitiert nach 2022, S. 366–367) 

auf heteronormative Vorstellungen, welche bei queeren Menschen mit Behinderun-

gen zu Mehrfachdiskriminierungen führen können. So ist beispielsweise vorstellbar, 

dass die ohnehin herausfordernde Partnersuche bei queeren Menschen mit Behin-

derungen zusätzlich erschwert wird, da von einer heterosexuellen Orientierung aus-

gegangen wird. Verschränkungen zwischen den Kategorien Körper und Sexualität 

könnten sich auch dann ergeben, wenn behinderungsspezifische Aufklärungs- und 

Beratungsangebote zum Thema Sexualität ihren Fokus auf eine heteronormative Se-

xualität legen.  
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Während auf gesellschaftlicher Ebene eine Tabuisierung von Sexualität bei Men-

schen mit Behinderungen beobachtet werden kann, zeichnen sich im aktuellen Fach-

diskurs Bemühungen zur Enttabuisierung der Thematik ab (Huber, 2023, S. 26). Se-

xuelle Dienstleistungen werden in diesem Zusammenhang insbesondere bei Men-

schen mit körperlichen Behinderungen als eine Möglichkeit zum selbstbestimmten 

Ausleben der eigenen Sexualität dargelegt (Fetzer, 2023, S. 1; Hill & Bibbert, 2019, 

S. 115; Pirani et al., 2022, S. 2). Die Inanspruchnahme sexueller Dienstleistungen ist 

somit in Bezug auf Menschen mit körperlichen Behinderungen im Fachdiskurs über-

wiegend positiv konnotiert. Diese Position steht im Gegensatz zu den im Fachdiskurs 

vorherrschenden, gegenläufigen Perspektiven auf reguläre Sexarbeit, in denen ne-

ben der Autonomie von Sexarbeiter*innen auch deren Schutz vor Ausbeutung und 

Gewalt im Zentrum steht (Hill & Bibbert, 2019, S. 52). Hill und Bibbert (2019, S. 114) 

beschreiben die Auseinandersetzung mit Sexualassistenz als neuer Fokus des auto-

nomiefokussierten Diskurses innerhalb der Sexarbeit, der die Selbstbestimmung von 

Dienstleistungserbringenden stärkt und in Bezug auf die Dienstleistungsnehmenden 

eine „Opferposition“ herausbildet. Obschon der hier verwendete Opferbegriff in der 

vorliegenden Arbeit entschieden abgelehnt wird und eine Umschreibung im Sinne 

von Empowerment wohl passender wäre, heben Hill und Bibbert mit ihrer Aussage 

doch eine zentrale Charakteristik von sexuellen Dienstleistungen für Menschen mit 

Behinderungen hervor: Das im Rahmen der Sexarbeit oft vorherrschende Machtge-

fälle besteht aufgrund der Vulnerabilität von Menschen mit Behinderungen nicht in 

der gleichen Form. Angesichts dieser Tatsache ist es kaum überraschend, dass die 

Parallelen und Überschneidungen zwischen Sexarbeit und Sexualassistenz wie auch 

-begleitung Teil kontroverser Debatten sind (Hill & Bibbert, 2019, S. 114). Eine Ab-

grenzung der Angebote wird beispielsweise mit der spezifischen Qualifikation und 

dem zwischenmenschlichen Fokus in der Arbeit von Sexualassistent*innen und -be-

gleiterinnen begründet (Hill & Bibbert, 2019, S. 117; Initiative SexualBegleitung, 

2023a). Es ist fraglich, ob diese Sichtweise der Heterogenität von Sexarbeit gerecht 

wird. Inwiefern zwischen Sexarbeit und Sexualassistenz oder -begleitung in rechtli-

cher Hinsicht eine Unterscheidung vorliegt, wird im Kapitel 3.2.2 zu den rechtlichen 

Rahmenbedingungen beleuchtet.  

Gerade aufgrund der erwähnten Vulnerabilität von Menschen mit Behinderungen the-

matisiert der aktuelle Fachdiskurs im Zusammenhang mit sexuellen Dienstleistungen 

auch Risikoaspekte wie beispielsweise Gewalt, insbesondere sexualisierte Gewalt 

(Vereinigung Cerebral Schweiz, 2022, S. 4). Menschen mit Behinderungen haben ein 

besonders hohes Risiko, Gewalt zu erfahren (Schmitz & Krüger, 2023, S. 38). Stokar 
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(2022, S. 5) hält deshalb fest: „Ein offener Umgang mit Sexualität bedingt, dass wir 

ebenso offen über Grenzen reden. Wer die selbstbestimmte Sexualität von Men-

schen mit Behinderungen fördert, muss folglich auch verstärkt für deren Schutz sor-

gen. Das geschieht u.a. mittels Risikoanalysen.“ Solche Risikoanalysen werden 

heute bereits aktiv eingesetzt, beispielsweise durch die Vereinigung Cerebral 

Schweiz. Diese verfügt unter anderem über ein „sinnliches“ Ferienangebot für Men-

schen mit Behinderungen, in welchem Kund*innen ein selbstbestimmtes Ausleben 

ihrer Sexualität möglich sein soll. Eine Risikoanalyse wird dabei präventiv bei Men-

schen mit eingeschränkter Urteils- oder Handlungsfähigkeit durchgeführt (Vereini-

gung Cerebral Schweiz, 2022, S. 6). Über die Durchführung von Risikoanalysen hin-

aus betont die Vereinigung Cerebral Schweiz die Wichtigkeit von sexueller Aufklä-

rung und Beratungsangeboten im Hinblick auf die Prävention von Missbrauch (Ver-

einigung Cerebral Schweiz, 2022, S. 4).   

Zuletzt stellt in Bezug auf sexuelle Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen 

die Finanzierungsfrage sowohl in fachlicher als auch politischer Hinsicht ein Diskus-

sionspunkt dar. Es stellt sich die Frage, ob und inwieweit Menschen mit körperlichen 

Behinderungen aus dem Recht auf Sexualität auch ein Recht auf Sexuelle Dienst-

leistungen bzw. dessen Finanzierung ableiten können (Departement für Wirtschaft, 

Soziales und Umwelt des Kantons Basel-Stadt, Amt für Sozialbeiträge, 2019, S. 1; 

EMMA, 2017). Vor dem Hintergrund der hier verwendeten Definition von Diskriminie-

rung müsste die Finanzierung im Sinne einer legitimen Ungleichberechtigung auf 

staatlicher oder institutioneller Ebene ermöglicht werden, um die Verwirklichungs-

chance der selbstbestimmten Sexualität zu gewährleisten. Jedoch bleibt die Frage 

offen, wie hoch eine solche Finanzierung ausfallen sollte. In den Kapiteln 3.2.2 und 

3.2.3 wird erläutert, inwiefern eine staatliche oder institutionelle Finanzierung sexu-

eller Dienstleistungen für Menschen mit körperlichen Behinderungen auf rechtlicher 

Ebene vorgesehen ist bzw. auf struktureller Ebene umgesetzt wird. 

3.2.2 Rechtliche Rahmenbedingungen 

Trotz unterschiedlicher Haltungen in Bezug auf die begriffliche Abgrenzung von Se-

xualassistenz bzw. -begleitung und Sexarbeit werden in der Schweiz Sexualassis-

tenz und -begleitung mit Ausnahme des Kanton Genfs rechtlich nicht von Sexarbeit 

unterschieden und somit den kantonalen Gesetzgebungen bezüglich Sexarbeit un-

terstellt (M. Čuk, persönl. Mitteilung, 06.11.2023). Sexarbeit ist in der Schweiz grund-

sätzlich gemäss Art. 27 der BV zu Wirtschaftsfreiheit sowohl für Sexarbeitende als 

auch Freier*innen legal. Die Kantone können somit kein generelles Verbot für Sexar-

beit erwirken, haben jedoch die Kompetenz, spezifische Regelungen in Bezug auf 
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die Form der Ausübung zu erlassen (Prostitution Collective Reflexion, 2020; Schwei-

zerische Eidgenossenschaft, 1999, S. 6). Hier wird die föderalistische Struktur der 

Schweiz deutlich, welche eine umfassende Darstellung der rechtlichen Rahmenbe-

dingungen erschwert. Der Kanton Zürich verfügt bezüglich Sexarbeit im Gegensatz 

zu Westschweizer Kantonen bislang über keine spezifische Gesetzgebung, jedoch 

gilt für die Stadt Zürich seit 2012 die sogenannte Prostitutionsgewerbeverordnung 

(PGVO) (Ruchti & Baier, 2021, S. 7). Eine Beschreibung der Gesetzgebung bezüglich 

Sexarbeit erfolgt aufgrund des begrenzten Rahmens der Arbeit exemplarisch am Bei-

spiel der Stadt Zürich. Die PGVO setzt für Strassen- und Fensterprostitution7 sowie 

bei der Bereitstellung von Räumlichkeiten im Rahmen der Salonprostitution8 eine Be-

willigungspflicht voraus, welche persönlich am Schalter der Stadtpolizei Zürich abge-

holt werden muss (Gemeinderat Stadt Zürich, 2012, S. 2–3). In Bezug auf die Salon-

prostitution sind Personen von der Bewilligungspflicht ausgenommen, wenn nur eine 

Räumlichkeit zur Verfügung gestellt wird und nicht mehr als eine weitere Person se-

xuelle Dienstleistungen anbietet (Gemeinderat Stadt Zürich, 2012, S. 3). Strassen-

prostitution darf in Zürich zudem nur innerhalb der erlaubten Strichzonen angeboten 

werden (Gemeinderat Stadt Zürich, 2012, S. 5). Es kann demnach festgehalten wer-

den, dass Sexarbeit und damit auch Sexualassistenz sowie -begleitung grundsätzlich 

unter den genannten Voraussetzungen legal ist. Da Sexualassistenz und -begleitung 

in der Regel durch Einzelpersonen ausserhalb des öffentlichen Raumes erbracht wird 

(Wenger, 2010, S. 23), hat die PGVO auf diese Angebote wahrscheinlich kaum einen 

Einfluss. Es ist jedoch vorstellbar, dass sich die rechtliche Kategorisierung von Se-

xualassistenz und -begleitung als Sexarbeit aufgrund der Angst vor Stigmatisierung 

auf die Angebotsvielfalt auswirkt. 

Nachdem die rechtliche Grundlage von Sexarbeit generell umrissen wurde, liegt nun 

der Fokus auf den rechtlichen Rahmenbedingungen in Bezug auf die Finanzierung 

sexueller Dienstleistungen für Menschen mit körperlichen Behinderungen. Konkret 

stellt sich die Frage, ob entweder auf staatlicher, kantonaler, Gemeinde- oder insti-

tutioneller Ebene finanzielle Unterstützungsleistungen erbracht werden oder diesbe-

zügliche Vorgaben bestehen. Auch hier gestaltet sich ein Überblick aufgrund der fö-

deralistischen Struktur in der Schweiz schwierig. Auf Anfrage findet jedoch M. Čuk, 

Leiterin Dienstleistungen & Projekte bei der Vereinigung Cerebral Schweiz, klare 

Worte:  

 
7 Bei Strassen- und Fensterprostitution handelt es sich um Sexarbeit, die auf öffentlichem 
Grund stattfindet oder von dort aus wahrnehmbar ist  
8 Salonprostitution meint die Sexarbeit innerhalb von Räumlichkeiten  
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Nein, es gibt weder auf Bundes-, kantonaler noch Gemeindeebene Vorgaben 

für das Ermöglichen von Sexualbegleitung. Das heisst, es wird den Institutio-

nen auch nichts Dementsprechendes vorgeschlagen noch [sic] vorgeschrie-

ben. Die Institutionen können auch ohne Konsequenzen solche Dienstleistun-

gen in ihrem Hause verbieten. Es gibt offiziell keine Finanzierungsmöglichkeit 

von sexuellen Dienstleistungen. Einzelne Stiftungen und Institutionen spre-

chen meiner Erfahrung nach manchmal Gelder für solche Dienstleistungen. 

Meistens zahlt jedoch die Person mit Behinderungen oder ihr soziales Umfeld 

die Leistungen selbst. (Pers. Mitteilung, 08.11.2023) 

Diese Aussagen gelten gemäss M. Čuk (pers. Mitteilung, 09.11.2023) nicht nur für 

Sexualbegleitung, sondern generell für sexuelle Dienstleistungen. Nach ihren Erfah-

rungen sind jedoch in Institutionen die Hemmungen gegenüber sexuellen Dienstleis-

tungen vom regulären Sexmarkt noch grösser. Die Ausführungen verdeutlichen, dass 

Menschen mit körperlichen Behinderungen in institutionellen Wohnformen stark von 

den oft willkürlichen Regelungen der Institutionen abhängig sind. Verbieten Instituti-

onen die Inanspruchnahme sexueller Dienstleistungen innerhalb ihrer Räumlichkei-

ten, müssen die Bewohnenden dafür auf andere Orte ausweichen. Dies kann mit 

strukturellen Hürden verbunden sein, welche im Kapitel 3.2.3 näher beschrieben wer-

den. Ausserdem können zusätzliche Ausgaben anfallen, beispielsweise für ein Ho-

telzimmer (M. Čuk, pers. Mitteilung, 09.11.2023). Menschen mit körperlichen Behin-

derungen in institutionsexternen Wohnformen sind von dieser Problematik nicht be-

troffen. Jedoch können fehlende finanzielle Mittel für diese Menschen eine grosse 

Herausforderung darstellen, da sie nicht von potenziellen Finanzierungshilfen im 

Rahmen von institutionellen Angeboten profitieren können. 

3.2.3 Strukturelle Rahmenbedingungen 

Nicht bei allen Menschen mit körperlichen Behinderungen besteht ein Bedarf für se-

xuelle Dienstleistungen. So erzählt beispielsweise Nadja Schmid im Format „Liebe, 

Lust & Lila“ davon, wie sie Sexualität in ihrer Partnerschaft trotz der Diagnose „spi-

nale Muskelatrophie Typ 2“ selbstbestimmt auslebt (Blatter, 2022). Gemäss Pirani et 

al. (2022, S. 8) sind verschiedene Faktoren wie Art und Grad der Beeinträchtigung, 

Erfahrungen, Bedürfnisse und Charaktereigenschaften sowie die Ausgestaltung der 

Angebote ausschlaggebend dafür, ob eine Sexualbegleitung in Betracht gezogen 

wird. Eine Einflussnahme dieser Faktoren kann auch in Bezug auf das Bedürfnis nach 

anderen sexuellen Dienstleistungen angenommen werden. Die genannten Faktoren 

werden teilweise massgeblich von gesellschaftlichen Prozessen geprägt. Im Rahmen 

des Kapitels 3.2.1 konnte aufgezeigt werden, dass Menschen mit Behinderungen in 
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Bezug auf ihre Sexualität mit vielfältigen Stigmatisierungen konfrontiert sind. Dies hat 

zur Folge, dass sich viele Menschen mit körperlichen Behinderungen in ihrem Körper 

unwohl fühlen und ihnen die Partner*innensuche Mühe bereitet (Mathilde Escher Stif-

tung, 2021, S. 13). Es sind also vermutlich unter anderem strukturelle Wirkungsme-

chanismen, die den Bedarf nach sexuellen Dienstleistungen beeinflussen. Ob im Be-

darfsfall eine Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen möglich ist, hängt 

von weiteren strukturellen Rahmenbedingungen ab. Diese werden im Folgenden auf-

geführt.  

Grundsätzlich kommen für Menschen mit körperlichen Behinderungen neben Sexu-

alassistenz und Sexualbegleitung auch Dienstleistungen im Rahmen der regulären 

Sexarbeit infrage. Jedoch berichten Betroffene, dass Sexarbeiter*innen vielfach Be-

rührungsängste gegenüber Menschen mit Behinderungen haben und im Umgang mit 

ihnen überfordert sind (Lynch, 2022, S. 32–33). In der Schweiz ist in Bezug auf Bau-

ten und Anlagen eine unzureichende Verpflichtung für Barrierefreiheit gegeben 

(Hess-Klein & Scheibler, 2022, S. 29–30): Zusätzliche Hindernisse können daher bei-

spielsweise beim Zugang zu einem Bordell entstehen. Es gibt Dienstleistungsanbie-

tende, welche ihre Angebote ausdrücklich inklusiv ausrichten. So sind beim eroti-

schen Massagesalon Andana (n. d.) eine Sexualassistentin und weitere Mitarbei-

ter*innen mit pflegerischer Ausbildung angestellt, welche auf die spezifischen Be-

dürfnisse von Menschen mit Behinderungen eingehen können. Das Massagestudio 

verfügt über eine barrierefreie Einrichtung und gewährt ausgewiesenen IV-Bezü-

ger*innen einen Preisnachlass.  

Das Angebot an Sexualassistenz und -begleitung ist sehr beschränkt (Clausen & 

Herrath, 2012, S. 118). Im Jahr 2003 bot die Organisation Pro Infirmis erstmals eine 

Ausbildung in diesem Bereich an, damals als „Berührer*innenausbildung“ bezeich-

net. Zu dem Projekt wurden verschiedene Medienberichte verfasst, was die Aufmerk-

samkeit einer breiten Leserschaft weckte. In der Folge gingen insgesamt 300 Bewer-

bungen von Menschen ein, welche sich zu sogenannten Berührer*innen ausbilden 

lassen wollten (Wenger, 2010, S. 22). Obwohl zu dieser Zeit bereits eine zuneh-

mende gesellschaftliche Thematisierung von Sexualität bei Menschen mit Behinde-

rungen stattgefunden hatte, stiess die durch Pro Infirmis angebotene Ausbildung bei 

vielen Spender*innen auf Ablehnung. Dies führte dazu, dass die Organisation einen 

Spendeneinbruch von rund 400‘000 Franken verzeichnete. Pro Infirmis entschied 

sich daraufhin gegen eine Weiterführung des Projekts und dieses wurde durch die 

Fachstelle Behinderung & Sexualität (Fabs) übernommen. Im Sommer 2004 schlos-
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sen die ersten zehn Sexualassistent*innen der Schweiz ihre Ausbildung ab (Pro In-

firmis stoppt, 2003, S. 150; Wenger, 2010, S. 22). Im Rahmen des zweiten Ausbil-

dungsgangs wurden im Jahr 2007 acht weitere Sexualassistent*innen zertifiziert. Aus 

finanziellen Gründen musste die Fabs im Jahr 2010 schliessen und es wurden des-

halb keine weiteren Ausbildungsgänge angeboten (Wenger, 2010, S. 23).  

Heute übernimmt die Organisation Initiative Sexualbegleitung (InSeBe) eine zentrale 

Rolle bei der Ausbildung von Sexualbegleiter*innen in der Schweiz. Sie wurde 2009 

in Zürich als Partnerstätte des deutschen Instituts zur Selbstbestimmung Behinderter 

(ISBB) gegründet und war bis 2014 als ISBB Zürich bekannt. Im Jahr 2013 wurde 

parallel zum Ausbildungsprogramm in Deutschland der erste Kurs in Zürich durchge-

führt, welcher von sechs Personen absolviert wurde (Wenger, 2010, S. 23). InSeBe 

bietet bis heute Ausbildungen im Bereich Sexualbegleitung an, wobei eine Professi-

onalisierung der Dienstleistungen angestrebt wird (Initiative SexualBegleitung, 

2023a). Es gibt auch kleinere Anbieter für Ausbildungskurse zu Sexualbegleitung, so 

beispielsweise Sexcare oder Ja-Sexualbegleitung (Ja-Sexualbegleitung, 2018; 

Sexcare, n. d.). Wichtig ist in Bezug auf Sexualbegleitung anzumerken, dass es sich 

dabei nicht um einen geschützten Begriff handelt und es somit in der Schweiz auch 

Personen gibt, die Sexualbegleitung ohne eine entsprechende Ausbildung bei In-

SeBe oder anderen Ausbildungsorganisationen anbieten (Initiative SexualBeglei-

tung, 2023b). Anbieter*innen von Sexualassistenz und -begleitung sowohl mit als 

auch ohne Ausbildung können über verschiedene Plattformen gebucht werden. So 

führt die Webseite www.sexualbegleitung.com, welche von InSeBe verwaltet wird, 

Sexualbegleiter*innen mit Ausbildungen bei InSeBe, Fabs oder ISBB sowie Sexu-

albegleiter*innen ohne spezifische Ausbildungen auf (Initiative SexualBegleitung, 

2023b). Auch das Netzwerk SinnEROSe, welches von Fabs gegründet wurde, 

Sexcare und Ja-Sexualbegleitung verweisen auf Anbieter*innen von sexuellen 

Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen. Dabei beinhaltet die Mehrheit der 

Dienstleistungen erotische Berührungen und Massagen, jedoch keinen Geschlechts-

verkehr (Initiative SexualBegleitung, 2023b; Ja-Sexualbegleitung, 2018; Sexcare, n. 

d.; SinnEROSe, n. d.).  

Die Wohnform von Menschen mit körperlichen Behinderungen hat einen entschei-

denden Einfluss auf den Zugang zu sexuellen Dienstleistungen. Wie im Kapitel 3.2.3 

zu den rechtlichen Rahmenbedingungen dargelegt wurde, ist auf gesetzlicher Ebene 

keine Finanzierung sexueller Dienstleistungen vorgesehen. Dies hat zur Folge, dass 

Institutionen im Bereich Wohnen die Entscheidung überlassen bleibt, inwiefern sie 
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Bewohner*innen bei der Inanspruchnahme sexueller Dienstleistungen finanziell un-

terstützen möchten. Es gibt in der Schweiz Institutionen, die eine solche finanzielle 

Unterstützung in gewissen Fällen ermöglichen (M. Čuk, pers. Mitteilung, 09.11.2023). 

So wird beispielsweise in der Mathilde Escher Stiftung, einer Institution für Menschen 

mit Muskelkrankheiten, Bewohner*innen mit geringem Budget ein finanzieller Beitrag 

für die Inanspruchnahme sexueller Dienstleistungen zur Verfügung gestellt . Der Bei-

trag wird aus Spendengeldern bezahlt (K. Hildebrand, pers. Mitteilung, 07.12.2023). 

Bei Manuel Weibel, einem Bewohner der Mathilde Escher Stiftung, beläuft sich der 

Unterstützungsbetrag auf 2‘400 Fr. pro Jahr und reicht aus, um im Jahr sechs Mal 

bezahlten Sex in Anspruch zu nehmen. Gemäss Weibel ist dies zu wenig, um sexuell 

selbstbestimmt zu sein (Lynch, 2022, S. 32). Dennoch kann der hier aufgezeigte, 

offene Umgang mit Sexualität als erster Schritt bezeichnet werden, um eine selbst-

bestimmte Sexualität für Menschen mit körperlichen Behinderungen zu gewährleis-

ten. Eine gesamtschweizerische Übersicht zur Finanzierung von sexuellen Dienst-

leistungen in Institutionen liegt bislang nicht vor. In Bezug auf Menschen mit körper-

lichen Behinderungen in institutionsexternen Wohnformen kann davon ausgegangen 

werden, dass diese generell keine finanzielle Unterstützung für die Inanspruchnahme 

sexueller Dienstleistungen erhalten. Es sind keine Organisationen bekannt, welche 

eine solche Finanzierung unterstützen.  
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4 Suizidhilfe 

Nachdem im Kapitel 3 aufgezeigt werden konnte, dass der Zugang zu sexuellen 

Dienstleistungen in der Schweiz vielfach willkürlichen Bedingungen unterliegt, be-

fasst sich nun das folgende Kapitel mit den Zugangsmöglichkeiten von Menschen mit 

körperlichen Behinderungen zu Suizidhilfe. Dazu erfolgt im Kapitel 4.1 erneut eine 

ausführliche Begriffsbestimmung, welche die Termini Leben und Tod, Suizid, Sterbe-

hilfe, direkte aktive, indirekte aktive und passive Sterbehilfe, palliativ-medizinische 

Betreuungsmassnahmen sowie Suizidhilfe erläutert. Anschliessend wird im Sinne der 

vorangehenden Gliederung im Kapitel 4.2 eine Analyse der kulturellen (4.2.1), recht-

lichen (4.2.2) und strukturellen (4.2.3) Rahmenbedingungen vorgenommen, welche 

die entsprechenden Zugangsmöglichkeiten prägen. 

4.1 Begriffsbestimmung 

Der Tod stellt die Beendigung des Lebens dar. Wo jedoch genau die Grenze zwi-

schen Leben und Tod liegt, wird in der medizinischen Forschung und Praxis an un-

terschiedliche Kriterien geknüpft und ist Gegenstand von Debatten. Meist wird der 

Hirntod, also das irreversible Erlöschen aller Hirnfunktionen als Todeszeitpunkt fest-

gelegt (Tag, 2016, S. 85). Das willentliche Herbeiführen des eigenen Todes wird als 

Suizid bezeichnet (CURAVIVA Schweiz, 2018, S. 2). Aus verschiedenen Gründen 

kann es zu Situationen kommen, in denen ein Suizid durch Dritte unterstützt wird. 

Eine solche Unterstützung wird als Sterbehilfe umschrieben. Es bestehen unter-

schiedliche Formen der Sterbehilfe, die in der Schweiz verschiedenen Rechtsgrund-

lagen unterliegen. Das Bundesamt für Justiz (2023) unterscheidet fünf Formen der 

Sterbehilfe, namentlich direkte aktive Sterbehilfe, indirekte aktive Sterbehilfe, pas-

sive Sterbehilfe, Suizidhilfe (auch Beihilfe zum Selbstmord genannt) sowie palliativ-

medizinische Betreuungsmassnahmen. Die direkte aktive Sterbehilfe meint die ge-

zielte Tötung eines anderen Menschen mit dem Ziel, dessen Leiden zu verkürzen. 

Diese Form der Sterbehilfe ist heute in der Schweiz nicht legal und wird nach Artikel 

111 (vorsätzliche Tötung), Artikel 114 (Tötung auf Verlangen) und Artikel 113 (Tot-

schlag) des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB) geahndet (Bundesamt für 

Justiz, 2023). Bei der indirekten aktiven Sterbehilfe werden zur Linderung von Leiden 

Mittel wie beispielsweise Morphium verabreicht, welche die Lebensdauer als Neben-

wirkung verkürzen können. Es wird demnach eine Verkürzung des Lebens in Kauf 

genommen. In Bezug auf die indirekte aktive Sterbehilfe besteht gemäss dem Bun-

desamt für Justiz (2023) keine ausdrückliche rechtliche Regelung, jedoch gilt sie als 
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grundsätzlich erlaubt. Die passive Sterbehilfe stellt ein Verzicht der Aufnahme oder 

ein Abbruch lebenserhaltender Massnahmen dar, wie dies beispielsweise beim Ab-

stellen eines Sauerstoffgerätes der Fall ist. Auch diese Form der Sterbehilfe unter-

liegt keiner expliziten Rechtsgrundlage, wird aber generell als zulässig angesehen 

(Bundesamt für Justiz, 2023). Palliativ-medizinische Betreuungsmassnahmen haben 

eine Steigerung der Lebensqualität von schwerkranken und sterbenden Menschen 

zum Ziel und umfassen medizinische Behandlungen, körperliche Pflege sowie psy-

chologische, soziale und seelsorgerische Unterstützung der Patient*innen und ihrer 

Angehörigen. Beim Angebot der Suizidhilfe, welches in der vorliegenden Arbeit un-

tersucht wird, werden Patient*innen durch die Vermittlung einer tödlichen Substanz 

bei einem willentlichen Suizid unterstützt. Wie in der Einleitung erwähnt, müssen da-

für unter anderem Voraussetzungen wie Tatherrschaft und Urteilsfähigkeit der sui-

zidwilligen Person und selbstlose Beweggründe der suizidhelfenden Person erfüllt 

sein. Im Kapitel 4.2.2 wird ausführlicher auf die rechtlichen Rahmenbedingungen der 

Suizidhilfe in der Schweiz eingegangen. 

Suizidhilfe stellt also ein rechtlich eingegrenzter Teilbereich der Sterbehilfe dar. Die 

weiteren Teilbereiche werden im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht explizit un-

tersucht, können aber in Bezug auf die Suizidhilfe gerade in einem ethischen Kontext 

relevant sein. So könnten beispielsweise umfassende palliativ-medizinische Betreu-

ungsmassnahmen dazu beitragen, dass kein Bedarf für Suizidhilfe entsteht. Auf die 

Rahmenbedingungen für die Inanspruchnahme von Suizidhilfe für Menschen mit kör-

perlichen Behinderungen wird im folgenden Kapitel eingegangen.  
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4.2 Rahmenbedingungen 

4.2.1 Kulturelle Rahmenbedingungen 

Im Kapitel 3.2.1. wurde aufgezeigt, dass der Nationalsozialismus als historischer 

Kontext im Zusammenhang mit der Unterdrückung von Menschen mit Behinderungen 

eine prägende Rolle einnimmt. Die massenhafte Zwangssterilisation von Menschen 

mit Behinderungen war eine der Massnahmen, welche im Zuge der eugenischen Ide-

ologie durch das NS-Regime umgesetzt wurde (Fuchs, 2022, S. 41). Über diese Mas-

snahme hinaus veranlasste das NS-Regime mit Beginn des zweiten Weltkriegs, zeit-

gleich zum Holocaust, die gezielte Ermordung von Menschen mit Behinderungen, 

welche heute als NS-Euthanasie bezeichnet wird (Hohendorf, 2007, zitiert nach 

Fuchs, 2022, S. 41). Im Rahmen dieser unterschiedlichen Mordaktionen starben in 

Europa etwa 300'000 Menschen, wobei insbesondere für Osteuropa keine verlässli-

chen Zahlen vorliegen (Hohendorf, 2007, zitiert nach Fuchs, 2022, S. 41). In Bezug 

auf die NS-Euthanasie muss nach Ende des zweiten Weltkriegs eine unzureichende 

historische Aufarbeitung konstatiert werden. Zwar erfolgte innerhalb der Behinder-

tenbewegung der 1980er-Jahre eine Thematisierung der Morde, jedoch wurden erst 

in den 2000er-Jahren gezielte Untersuchungen durchgeführt, welche die Perspektive 

Betroffener einbezogen (Fuchs et al., 2007, zitiert nach Fuchs, 2022, S. 41–42).  

Trotz der unzureichenden historischen Aufarbeitung ist im heutigen Fachdiskurs, zu-

mindest innerhalb der Disability Studies, das Bewusstsein für die Verbrechen im Rah-

men der NS-Euthanasie vorhanden und prägt die Debatten rund um verschiedene 

Arten der Sterbehilfe. Aktive Sterbehilfe wird dabei teilweise aufgrund des besagten 

historischen Kontextes generell negativ bewertet und kategorisch abgelehnt. In Be-

zug auf Suizidhilfe besteht die Befürchtung, dass diese die Benachteiligung von Men-

schen mit Behinderungen erhöhen könnte (Dederich & Seitzer, 2022, S. 263). So 

argumentiert Kaufmann (2022, S. 97): „Wenn Angebote für ein selbstbestimmtes Le-

ben für Menschen mit Beeinträchtigungen nicht ausreichend vorhanden sind, ist das 

Angebot eines selbstbestimmten Sterbens eine höchst bedrohliche Konstellation. “ 

Vor dem Hintergrund des in Bezug auf die Umsetzung der BRK verfassten Schatten-

berichtes, welcher in der Schweiz diverse Defizite in Bezug auf die Selbstbestimmung 

von Menschen mit Behinderungen aufzeigt (Hess-Klein & Scheibler, 2022), ist diese 

Überlegung zentral. Allerdings lässt sich hierbei anmerken, dass das Fehlen von 

Selbstbestimmung in einem Bereich das Einschränken von Selbstbestimmung in ei-

nem anderen Bereich nicht legitimieren sollte. Die fachlichen und politischen Bestre-

bungen für ein selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderungen verlieren 

angesichts eines möglichen Verbots von Suizidhilfe und des Verbots direkter aktiver 
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Sterbehilfe nicht an Dringlichkeit. Insofern scheint es zielführender, den Fokus auf 

die Ermöglichung von Verwirklichungschancen im Sinne eines selbstbestimmten Le-

bens und Sterbens zu legen.  

Vor diesem Hintergrund wird von einem anderen fachlichen Standpunkt das prinzipi-

elle Recht auf einen selbstbestimmten Tod hervorgehoben. Die Verweigerung von 

direkter aktiver Sterbehilfe ist nach diesem Verständnis paternalistisch gegenüber 

jenen Menschen, denen das Ausführen eines Suizids aufgrund ihrer Beeinträchti-

gung nicht möglich ist (Dederich & Seitzer, 2022, S. 263). Verwiesen wird zudem auf 

gesetzliche Grundlagen; beispielsweise durch Teichmann und Camprubi (2021, S. 

146), welche die Unmöglichkeit der Durchführung eines Suizids angesichts nationa-

ler Diskriminierungsverbote und der BRK als „problematisch“ bezeichnen.  Es wird 

demnach für eine Legalisierung direkter aktiver Sterbehilfe plädiert, zumindest in je-

nen Fällen, in denen das eigenständige Ausführen eines Suizids aufgrund von kör-

perlichen Einschränkungen nicht möglich ist. Auch die in der vorliegenden Arbeit ver-

wendete Definition von Diskriminierung spricht für eine teilweise Legalisierung direk-

ter aktiver Sterbehilfe im Sinne einer legitimen Ungleichberechtigung, da nur auf 

diese Weise eine Gleichstellung in Bezug auf die Verwirklichungschance eines 

selbstbestimmten Todes erreicht werden kann. Eine Legalisierung müsste jedoch, 

wie zuvor erläutert, mit der Sicherstellung eines selbstbestimmten Lebens einherge-

hen.  

Die Ausführungen machen deutlich, dass die Positionen in Bezug auf Sterbehilfe, 

insbesondere direkte aktive Sterbehilfe, bei Menschen mit körperlichen Behinderun-

gen auseinandergehen (Dederich & Seitzer, 2022, S. 263). Der Fachdiskurs bewegt 

sich im Wesentlichen zwischen den Polen von Autonomie und Fürsorge. Damit lässt 

sich eine Ähnlichkeit zum Diskurs über sexuelle Dienstleistungen bei Menschen mit 

Behinderungen feststellen, in dem neben Autonomie gleichermassen eine Themati-

sierung von Risikofaktoren stattfindet (Vereinigung Cerebral Schweiz, 2022, S. 1). Im 

Unterschied zu sexuellen Dienstleistungen stellt jedoch Suizidhilfe ein Angebot dar, 

welches aufgrund seiner Voraussetzungen zu einem Grossteil von Menschen mit kör-

perlichen Behinderungen in Anspruch genommen wird – denn auch alters- und krank-

heitsbedingte Einschränkungen stellen letztendlich Behinderungen dar. Dies ver-

deutlicht, dass mutmasslich ein Grossteil der Bevölkerung im Alter mit Behinderun-

gen konfrontiert sein wird. An dieser Stelle ist deshalb die gesellschaftliche Perspek-

tive auf Sterbehilfe äusserst relevant. Im Rahmen einer Schweizer Studie mit einer 

Zielgruppe im Alter ab 55 Jahren zeigte sich, dass 81.7% der Befragten die in der 

Schweiz bestehende Legalität von Suizidhilfe gutheissen (Vilpert, Bolliger, Borrat-
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Besson, Borasio & Maurer, 2020, S. 4). 60.9% der Befragten konnten sich vorstellen, 

selbst Suizidhilfe in Anspruch zu nehmen und ein Anteil von 4.9% war zum Zeitpunkt 

der Befragung Mitglied bei einer Sterbehilfeorganisation. In Bezug auf die Befürwor-

tung oder Ablehnung von direkter aktiver Sterbehilfe liegen keine aktuellen Daten für 

die Schweiz vor. Jedoch kam eine Studie aus den Jahr 2010 zum Schluss, dass die 

bedingte Legalisierung der direkten aktiven Sterbehilfe in der Schweiz „eine breite 

öffentliche Zustimmung finden würde“ (Schwarzenegger, Manzoni, Studer & Leanza, 

2010, S. 7). 

4.2.2 Rechtliche Rahmenbedingungen 

Im Rahmen der Einleitung wurde Art. 10 der BV als Verfassungsgrundlage für die 

Entscheidungsfreiheit in Bezug auf das eigene Leben und Sterben dargelegt (Brun-

ner & Thommen, 2009, S. 61). Zudem wurden Tatherrschaft und Urteilsfähigkeit der 

suizidwilligen Person sowie die selbstlosen Beweggründe der hilfeleistenden Person 

als zentrale Voraussetzungen für das legale Erbringen von Suizidhilfe aufgeführt. Die 

Rechtsgrundlage für diese Voraussetzungen ist unter Art. 114 und Art. 115 des StGB 

festgelegt (Teichmann & Camprubi, 2021, S. 142). Nach Art. 114 StGB (Tötung auf 

Verlangen) wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe geahndet, wer 

aus achtenswerten Beweggründen einen Menschen auf dessen ernsthaftes und ein-

dringliches Verlangen tötet bzw. direkte aktive Sterbehilfe leistet (Schweiz, 2020, S. 

67). Das Erbringen direkter aktiver Sterbehilfe ist gemäss Art. 114 auch bei Vorliegen 

achtenswerter Beweggründe strafbar, weil die suizidwillige Person keine Tatherr-

schaft innehat. Das Strafmass bei einer Tötung auf Verlangen entspricht demjenigen 

einer fahrlässigen Tötung gemäss Art. 117 des StGB (Schweiz, 2020, S. 68). Im Un-

terschied zu Art. 114 StGB setzt der Tatbestand der Verleitung und Beihilfe zum 

Selbstmord nach Art. 115 StGB den objektiv durchgeführten oder versuchten Suizid 

eines Dritten und damit dessen Tatherrschaft und Urteilsfähigkeit voraus (Teichmann 

& Camprubi, 2021, S. 143). Eine Verleitung zum Selbstmord oder eine diesbezügli-

che Hilfeleistung ist nach Art. 115 nur dann strafbar, wenn aus selbstsüchtigen Grün-

den gehandelt wird (Schweiz, 2020, S. 67). Im Umkehrschluss können entspre-

chende Hilfeleistungen aus selbstlosen Gründen legal erbracht werden, was die 

Grundlage für die Legalität von privat und organisational durchgeführter Suizidhilfe 

in der Schweiz darstellt. 

Der Begriff der Tatherrschaft ist unter anderem im Zusammenhang mit der Täterlehre 

relevant und bezieht sich in diesem Kontext auf eine strafrechtliche Verantwortlich-

keit. Als Täter wird in der Lehre und Rechtsprechung jene Person bezeichnet, welche 

„als Herr über den zur Tatbestandsverwirklichung führende [sic] Geschehensablauf 
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erscheint“ (Stratenwerth, 2001, zitiert nach D. Bersier, pers. Mitteilung, 30.11.23). 

Tatherrschaft beinhaltet eine Vielzahl subjektiver und objektiver Kriterien und kann 

deshalb als bedeutungsoffen und werteabhängig bezeichnet werden (D. Bersier, 

pers. Mitteilung, 30.11.23). Im Rahmen der Suizidhilfe wird Tatherrschaft in der ak-

tuellen Rechtsprechung grundsätzlich als aktive Handlungsherrschaft im Sinne einer 

physischen Kontrolle über das Geschehen interpretiert (Häring, 2017, S. 19–22). Hä-

ring (2017, S. 20–21) verdeutlicht dies anhand eines Falles aus dem Jahr 2003, in 

dem das Bezirksgericht Dielsdorf einen Suizidbegleiter der Sterbehilfeorganisation 

EXIT wegen Tötung auf Verlangen nach Art. 114 StGB zu einer bedingten Gefäng-

nisstrafe von zehn Tagen verurteilte. Dieser hatte auf Geheiss einer sterbewilligen 

und todkranken Frau das tödliche Medikament in eine Infusion eingebracht, welche 

zu seinem Unwissen zu diesem Zeitpunkt bereits lief. Nach dem zuvor beschriebenen 

Verständnis verfügte der Suizidhelfer über die Tatherrschaft und machte sich somit 

strafbar. Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass zur Inanspruchnahme 

von Suizidhilfe bei der suizidwilligen Person eine minimale Bewegungsfähigkeit vor-

handen sein muss. Auf rechtlicher Ebene setzt jedoch Tatherrschaft nicht immer eine 

aktive Handlungsherrschaft voraus. So verweist Häring (2017, S. 23–24) auf mehrere 

Fallkonstellationen, in denen Tatherrschaft im Sinne einer passiven Beherrschbarkeit 

des Geschehens besteht. In Fällen mittelbarer Täterschaft beispielsweise liegt eine 

Konstellation vor, bei der ein Täter davon ausgehen kann, dass sein Wille durch eine 

andere Person ausgeführt wird; damit beherrscht er die Tat im Sinne einer „Wissens- 

und Willensherrschaft“. Häring (2017, S. 24–25) plädiert in seinen Ausführungen da-

für, die Tatherrschaftslehre auch in Bezug auf die professionelle Suizidhilfe um das 

Kriterium der passiven Beherrschbarkeit der Situation zu erweitern und den Fokus 

auf Entscheidungsherrschaft zu legen: „Das Prinzip der Einheit der Rechtsordnung 

sowie das Bestimmtheitsverbot verbieten es, die allgemeine Lehre von der Tatherr-

schaft nur deshalb enger zu fassen, weil es um Fälle des assistierten Suizids geht“.  

Über die erläuterten strafrechtlichen Bestimmungen hinaus sind im Zusammenhang 

mit Suizidhilfe noch weitere Rechtsgrundlagen relevant. Im Rahmen der Suizidhilfe 

wird heute meist Natrium-Pentobarbital (NaP) eingenommen, um durch Einschlafen 

und Lähmung des Atemzentrums den Tod herbeizuführen (Teichmann & Camprubi, 

2021, S. 141). Bei NaP handelt es sich um einen psychotropen Stoff, welcher dem 

Betäubungsmittelgesetz (BetmG) untersteht. Dieses besagt gemäss Art. 10 Abs. 1 

BetmG, dass eine Verschreibung ausschliesslich durch in eigener Fachverantwor-

tung handelnde Ärzt*innen erfolgen darf (Bundesversammlung, 1951, S. 12). Ärzt*in-
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nen sind dabei jedoch gemäss dem Bundesgericht nicht zu einer Verschreibung ver-

pflichtet (Teichmann & Camprubi, 2021, S. 144). Art. 11 Abs. 1 des BetmG legt des 

Weiteren fest, dass sich die Ärzt*innen nach den „anerkannten Regeln der medizini-

schen Wissenschaften“ zu richten haben (Bundesversammlung, 1951, S. 12). Zentral 

sind hierfür die medizinisch-ethischen Richtlinien der Schweizerischen Akademie der 

Medizinischen Wissenschaften (SAMW). Darin sind beispielsweise über die Rechts-

grundlage hinausgehende Voraussetzungen für die Inanspruchnahme von Suizidhilfe 

aufgeführt, welche seit 2004 tendenziell weiter gefasst sind. Musste eine sterbewil-

lige Person zuvor noch todkrank und dem Lebensende nahe sein, ist Suizidhilfe heute 

auch bei Vorliegen subjektiv unerträglicher Krankheitssymptome oder Funktionsbe-

einträchtigungen möglich (Teichmann & Camprubi, 2021, S. 144). Wie die beschrie-

bene Rechtsgrundlage in der Praxis umgesetzt wird, wird im folgenden Kapitel 4.2.3 

dargestellt.  

4.2.3 Strukturelle Rahmenbedingungen 

Die Ausführungen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen haben gezeigt, dass die 

gesetzliche Grundlage bezüglich Suizidhilfe offen gefasst ist und sich die konkrete 

Rechtspraxis zu einem grossen Teil aus vorausgehenden Gerichtsentscheiden 

ergibt. Vor diesem Hintergrund sind die strukturellen Rahmenbedingungen der Sui-

zidhilfe besonders relevant, denn sie ermöglichen eine Darstellung der praktischen 

Umsetzung der bestehenden, offenen Rechtslage. Suizidhilfe kann grundsätzlich 

auch durch Privatpersonen erbracht werden. Für Menschen mit schweren körperli-

chen Behinderungen übernehmen Sterbehilfeorganisationen jedoch eine zentrale 

Rolle, da diese teilweise über spezielle Vorkehrungen verfügen, um eine legale 

Durchführung der Suizidhilfe trotz stark eingeschränkter Bewegungsfähigkeit zu er-

möglichen (D. Bersier, pers. Mitteilung, 30.11.23). Aus diesem Grund wird im Folgen-

den vor allem auf die Praxis von Sterbehilfeorganisationen eingegangen.  

In der Schweiz sind Exit und Dignitas die bekanntesten Sterbehilfeorganisationen. 

Daneben bestehen weitere, kleinere Organisationen wie die zum Verein Lifecycle 

gehörende Organisation Eternal Spirit, Ex International, der Verein Sterbehilfe, die 

Pegasos Swiss Association sowie die Associazione Liberty Life (Feichtner & Wasl, 

2022, S. 263; Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland, 2016). Exit und 

Dignitas sind in ihrer Tätigkeit weitgehend transparent, bei den anderen Organisati-

onen ist dies nicht der Fall. Für die Darstellung der strukturellen Rahmenbedingun-

gen für Suizidhilfe bei Menschen mit körperlichen Behinderungen wird daher ein spe-
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zifischer Fokus auf die Praxis von Exit und Dignitas gelegt; die Organisationen wur-

den unter anderem persönlich kontaktiert und zur spezifischen Umsetzung der recht-

lichen Rahmenbedingungen befragt.  

Exit zählt gemäss eigenen Angaben mit über 160‘000 Mitgliedern zu den grössten 

Sterbehilfeorganisationen weltweit (Exit, n. d.-b). Der Verein wurde im Jahr 1982 ge-

gründet und umfasst neben dem Verband Exit in der Deutschschweiz den Verband 

Exit A.D.M.D in der Romanischen Schweiz (Forschungsgruppe Weltanschauungen 

in Deutschland, 2016). Exit wird hier bewusst mit dem breit gefassten Begriff der 

Sterbehilfeorganisation umschrieben, da die Organisation neben Suizidhilfe (bei Exit 

als Freitodbegleitung bezeichnet) eine Reihe weiterer Dienstleistungen wie Beratung, 

Rechtsschutz, Lobbying und Suizidprävention erbringt. Es wird dabei eine enge Zu-

sammenarbeit mit Behörden, Ärzteschaft, Justiz und Polizei gepflegt (Exit, n. d.-b).  

Nach Aussage der Mediensprecherin von Exit, D. Bersier (pers. Mitteilung, 30.11.23), 

setzt Exit für die Inanspruchnahme von Suizidhilfe bei der suizidwilligen Person Tat-

herrschaft im Sinne aktiver Handlungsherrschaft voraus. Damit richtet sich Exit nach 

der zuvor erläuterten Rechtspraxis, in welcher der Begriff der Tatherrschaft entgegen 

dem ursprünglichen Verständnis enger gefasst wird. Die aktive Handlungsherrschaft 

wird bei Exit sichergestellt, indem die suizidwillige Person das NaP trinkt oder den 

Infusionshahn selbstständig aufdreht. Kann der oder die Patient*in dies nicht selbst-

ständig ausführen, ist gemäss Exit eine Suizidhilfe nicht möglich. Die Organisation 

weist jedoch darauf hin, dass sie über einen Mechanismus verfügt, der es auch Men-

schen mit schweren körperlichen Behinderungen ermöglicht, die Infusion in Gang zu 

setzen. In der Geschichte von Exit kam es bislang nie vor, dass ein Mitglied aufgrund 

einer stark eingeschränkten Handlungsfähigkeit nicht hätte begleitet werden können 

(D. Bersier, pers. Mitteilung, 30.11.23).  

Die Sterbehilfeorganisation Dignitas wurde im Jahr 1998 gegründet und führt im Un-

terschied zu Exit auch Suizidhilfe für Personen aus dem Ausland durch (Forschungs-

gruppe Weltanschauungen in Deutschland, 2016). Dignitas richtet sich in ihrer Praxis 

ebenfalls nach Verfassung, Gesetzen und Gerichtsentscheiden (Dignitas, pers. Mit-

teilung, 28.11.23). Demzufolge muss auch bei Dignitas für die Inanspruchnahme von 

Suizidhilfe eine aktive Handlungsherrschaft der suizidwilligen Person gegeben sein. 

Mögliche Formen der Durchführung einer Suizidhilfe bestehen bei Dignitas im Trin-

ken des NaP, der selbstständigen Aufnahme über eine Magensonde oder dem Auf-

drehen des Infusionshahns. In Bezug auf die Durchführung betont Dignitas (pers. 

Mitteilung, 28.11.23) jedoch, dass die Beispiele nicht abschliessend seien; jeder Ein-

zelfall werde individuell geprüft. Auf Anfrage gibt Dignitas (pers. Mitteilung, 28.11.23) 
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an, dass je nach Situation auch eine Bewegungsfähigkeit der Augen für das Auslösen 

des Infusionshahns ausreichen könnte. Die Organisation verweist dabei auf den Fall 

von Tony Nicklinson in Grossbritannien, welchem sie eine Suizidhilfe nach eigenen 

Angaben anhand technischer Hilfsmittel vermutlich hätte ermöglichen können. Nick-

linson litt unter dem Locked-In-Syndrom und konnte ausschliesslich seine Augen be-

wegen, was ihm die Kommunikation anhand eines Computers erlaubte. Vor Gericht 

kämpfte er für die Inanspruchnahme eines assistierten Suizides, was jedoch abge-

lehnt wurde (European Court of Human Rights, 2015, S. 24). 

Die Ausführungen von Exit und Dignitas machen deutlich, dass Tatherrschaft in der 

Suizidhilfepraxis als aktive Handlungsherrschaft interpretiert wird und somit physi-

sche Bewegungsfähigkeit voraussetzt, welche jedoch nur in minimalem Masse vor-

handen sein muss.  So kann beispielsweise die Bewegungsfähigkeit der Augen be-

reits ausreichen, um mithilfe von technischen Vorrichtungen die aktive Handlungs-

herrschaft zu gewährleisten. Somit kann davon ausgegangen werden, dass ein Aus-

schluss von Menschen mit körperlichen Behinderungen vom Angebot der Suizidhilfe 

in der Praxis unwahrscheinlich ist, jedoch angesichts der bestehenden Rechtslage 

denkbar wäre.  
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5 Handlungsbedarf für die Soziale Arbeit 

Anhand der Erläuterungen im Rahmen der bisherigen Kapitel kann im Folgenden der 

Handlungsbedarf für die Soziale Arbeit dargestellt werden. Hierbei werden verschie-

dene Ebenen des Handelns unterschieden: Das Kapitel 5.1 widmet sich dem Hand-

lungsbedarf auf politischer Ebene, der sich für die Soziale Arbeit angesichts der be-

schriebenen Problematiken im Sinne des politischen Mandats ergibt (AvenirSocial, 

2010, S. 14). Anschliessend geht das Kapitel 5.2 auf den Handlungsbedarf innerhalb 

der Praxis der Sozialen Arbeit ein, insbesondere in Bezug auf Institutionen für Men-

schen mit körperlichen Behinderungen. 

5.1 Politik 

Im Rahmen der schweizerischen Gesetzgebung besteht bislang keine einheitliche 

und umfassende Definition des Diskriminierungsbegriffs. Vor diesem Hintergrund 

wirkt das verfassungsrechtliche Verbot von Diskriminierung zynisch. Die Soziale Ar-

beit steht in der Verantwortung, sich für die Umsetzung einer schweizweit einheitli-

chen Definition von Diskriminierung zu engagieren, um eine konsequente Durchset-

zung der Menschenrechte zu gewährleisten. Wie erwähnt möchte ich hierfür eine 

Definition von Diskriminierung auf Basis des CA nach Sen vorschlagen, welche so-

wohl die illegitime Ungleichbehandlung als auch illegitime Gleichbehandlung als 

mögliche Diskriminierungsformen explizit berücksichtigt. Nur so können sozialpoliti-

sche Massnahmen konsequent eingefordert werden, die der schweizerische Staat 

unter anderem gegenüber Menschen mit Behinderungen zu erbringen hat. 

Ein weiterer notwendiger Schritt im Zusammenhang mit der Umsetzung der Men-

schenrechte stellt auf staatlicher Ebene die Ratifizierung des zur BRK zugehörigen 

Fakultativprotokolls dar. Nur durch eine Ratifizierung können die in der BRK veran-

kerten Rechte vor dem UN-Ausschuss eingeklagt und somit eine tatsächliche Um-

setzung der BRK gewährleistet werden (Hess-Klein & Scheibler, 2022, S. 46).  

Da die BRK nicht explizit auf sexuelle Dienstleistungen und Suizidhilfe eingeht, liegt 

es im Auftrag der Sozialen Arbeit, die spezifischen Barrieren bei der Inanspruch-

nahme dieser Angebote durch Menschen mit (körperlichen) Behinderungen zu the-

matisieren und sich politisch für eine bessere Zugänglichkeit einzusetzen. In Bezug 

auf sexuelle Dienstleistungen wird ein Handlungsbedarf in den folgenden drei Punk-

ten deutlich:  Erstens müssen Institutionen auf rechtlicher Ebene dazu verpflichtet 

werden, Bewohner*innen die Inanspruchnahme sexueller Dienstleistungen innerhalb 

ihrer Räumlichkeiten zu erlauben. Hierfür sollten strukturelle Rahmenbedingungen 
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festgelegt werden, die Institutionen zu erfüllen haben – beispielsweise die Wahrung 

der Privatsphäre der Bewohner*innen. Zweitens ist bezüglich der Finanzierung sexu-

eller Dienstleistungen eine Regelung auf Bundesebene notwendig, da solche Ange-

bote bislang nur durch einzelne Institutionen und in begrenztem Masse finanziert 

werden (M. Čuk, pers. Mitteilung, 08.11.2023). Die Finanzierung könnte zumindest 

teilweise anhand von Geldern der IV umgesetzt werden, wie dies beispielsweise auch 

beim Erhalt eines Assistenzbeitrags der Fall ist (Informationsstelle AHV/IV, 2023, S. 

2–4). Drittens wäre eine Festlegung von infrastrukturellen Anforderungen im Rahmen 

der Salonprostitution anzustreben, um der vermutlich unzureichenden Barrierefrei-

heit im Rahmen der regulären Sexarbeit entgegenzuwirken. 

Im Zusammenhang mit Suizidhilfe lässt sich in drei weiteren Bereichen ein Hand-

lungsbedarf konstatieren:  Erstens muss die Möglichkeit zur Inanspruchnahme von 

Suizidhilfe auch für Menschen ohne jegliche Bewegungsfreiheit sichergestellt wer-

den, was aktuell aufgrund der gängigen Interpretation von Tatherrschaft nicht der Fall 

ist (Häring, 2017, S. 19–22). Diesbezüglich sind auf politischer Ebene mehrere Hand-

lungsoptionen denkbar: Zum einen könnte in der Schweiz eine generelle Legalisie-

rung direkter aktiver Sterbehilfe umgesetzt werden. Wie im Kapitel 2.1.3 dargelegt, 

ist im Sinne einer legitimen Ungleichberechtigung auch eine teilweise Legalisierung 

direkter aktiver Sterbehilfe möglich für jene Menschen, die vom Angebot der Suizid-

hilfe ausgeschlossen sind. Andererseits wäre jedoch auch die Erweiterung des Tat-

herrschaftsbegriffs im Sinne einer passiven Beherrschbarkeit des Geschehens aus-

reichend, um die bestehende Diskriminierung zu vermeiden. Eine solche Erweiterung 

müsste auf gesetzlicher Ebene festgeschrieben werden, da die reine Orientierung an 

der bestehenden Rechtspraxis aktuell zu einer unsicheren Rechtslage führt (Häring, 

2017, S. 19–22). Zweitens muss mit der Ermöglichung von Suizidhilfe bzw. direkter 

aktiver Sterbehilfe die Sicherstellung eines selbstbestimmten Lebens von Menschen 

mit Behinderungen im Sinne einer Suizidprävention einhergehen, wie aus den Aus-

führungen von Kaufmann (2022, S. 97) hervorging. Dies umfasst auf politischer 

Ebene beispielsweise die zuvor erwähnte Ratifizierung der BRK sowie spezifische 

Massnahmen zu deren Umsetzung. Drittens ist das Festlegen einheitlicher Kriterien 

zur ärztlichen Verschreibung von NaP erforderlich, da heute Suizidhilfe meist mit NaP 

durchgeführt wird (Teichmann & Camprubi, 2021, S. 141). Der Erhalt des Mittels darf 

in Zukunft nicht mehr von willkürlichen Entscheidungen der Ärzteschaft abhängen. 

Viertens muss angesichts der deutlich höheren Armutsbetroffenheit von Menschen 

mit Behinderungen (Hess-Klein & Scheibler, 2022, S. 94) auf politischer Ebene die 

Frage aufgeworfen werden, ob eine öffentliche Finanzierung auch in Bezug auf die 
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Inanspruchnahme von Suizidhilfe bzw. direkter aktiver Sterbehilfe sinnvoll sein 

könnte. Auch eine Deckung über Krankenversicherungen wäre denkbar.  

5.2 Praxis 

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass der zuvor erläuterte Handlungsbedarf 

auf politischer Ebene eine entsprechende Umsetzung in der Praxis zum Ziel hat. 

Diese Umsetzung muss – sofern legal – auch dann angestrebt werden, wenn auf 

politischer Ebene noch keine entsprechende Rechtsgrundlage geschaffen werden 

konnte. Dies bedeutet beispielsweise, dass in der Praxis auf ein einheitliches und 

umfassendes Verständnis von Diskriminierung geachtet werden muss, selbst wenn 

eine solche Definition auf rechtlicher Ebene noch nicht vorhanden ist. Auch hat sich 

die Soziale Arbeit im Kontext von Behinderung nach der BRK zu richten, obwohl – 

oder gerade weil – die ausstehende Ratifizierung der BRK das Einklagen entspre-

chender Rechte vor dem UN-Ausschuss verunmöglicht (Hess-Klein & Scheibler, 

2022, S. 46). Bei der einheitlichen Definition von Diskriminierung und der Umsetzung 

der BRK handelt es sich um übergeordnete Ziele, welche die Möglichkeit zur Inan-

spruchnahme sexueller Dienstleistungen und Suizidhilfe für Menschen mit körperli-

chen Behinderungen implizit umfassen. Im Folgenden wird aufgezeigt, welcher spe-

zifische Handlungsbedarf sich im Zusammenhang mit sexuellen Dienstleistungen 

und Suizidhilfe in der Praxis ergibt. Da in der vorliegenden Arbeit die Angebotsvielfalt 

in diesen Bereichen nicht abschliessend dargestellt wurde, kann ausschliesslich der 

Handlungsbedarf innerhalb bestehender Institutionen dargelegt werden.  

Innerhalb von Institutionen der Sozialen Arbeit liegt ein Handlungsbedarf in drei we-

sentlichen Punkten vor: Zum Ersten erscheint Öffentlichkeitsarbeit angesichts der 

gesellschaftlichen Tabuisierung bzw. Stigmatisierung insbesondere sexueller Dienst-

leistungen für Menschen mit Behinderungen zentral. Diese kann beispielsweise ge-

nerelle Aufklärungsarbeit innerhalb der Bevölkerung, aber auch eine Sensibilisierung 

von Sexarbeiter*innen auf die spezifischen Bedürfnisse von Menschen mit körperli-

chen Behinderungen umfassen. Durch die Entstigmatisierung von Sexarbeit wäre 

eine Erweiterung des bislang beschränkten Angebots (Clausen & Herrath, 2012, S. 

118) von Sexualassistenz und -begleitung denkbar. Zudem könnte mit Betreiber*in-

nen im Rahmen der Salonprostitution das Gespräch gesucht werden, um eine barri-

erefreie Ausgestaltung der Infrastruktur zu fördern. Die Vernetzung mit Akteur*innen 

der regulären Sexarbeit ist wichtig, da diese für Menschen mit körperlichen Behinde-

rungen eine Alternative zum begrenzten Angebot der Sexualassistenz und -beglei-



 

44 
 

tung darstellt. Zweitens müssen Institutionen im Bereich des Wohnens und der klini-

schen Sozialarbeit innerhalb ihrer Räumlichkeiten die strukturellen Rahmenbedin-

gungen für einen barrierefreien Zugang zu sexuellen Dienstleistungen und Suizidhilfe 

gewährleisten. Dies beinhaltet eine Erlaubnis zur Inanspruchnahme der Angebote 

innerhalb der Institutionen, das zur Verfügung stellen geeigneter Infrastruktur sowie 

die Vernetzung mit sexuellen Dienstleistungsanbietern und Sterbehilfeorganisatio-

nen. Solange auf politischer Ebene keine Regelung bezüglich der Finanzierung von 

sexuellen Dienstleistungen für Menschen mit körperlichen Behinderungen vorliegt, 

stehen Institutionen im Bereich Wohnen in der Verantwortung, ihre Bewohner*innen 

finanziell bei der Inanspruchnahme sexueller Dienstleistungen zu unterstützen. Vor 

einer Inanspruchnahme sexueller Dienstleistungen haben Institutionen zudem Risi-

koanalysen durchzuführen, um die Gefahr von (sexueller) Gewalt und Missbrauch zu 

minimieren. Es ist drittens unerlässlich, dass sich Mitarbeitende innerhalb von Insti-

tutionen, welche mit Menschen mit Behinderungen im Kontakt stehen, mit den The-

men Sexuelle Dienstleistungen und Suizidhilfe auseinandersetzen und ihre persönli-

che Haltung diesbezüglich kritisch reflektieren.  
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6 Schlusswort 

Obschon die Angebote Sexuelle Dienstleistungen und Suizidhilfe auf den ersten Blick 

gegensätzlich erscheinen mögen, weisen die Thematiken entscheidende Gemein-

samkeiten auf. In beiden Fällen handelt es sich um Dienstleistungen im Kontext 

höchstpersönlicher Lebensbereiche, welche in der Gesellschaft tabuisiert werden 

(Bott et al., 2022, S. 232; Pirani et al., 2022, S. 1). Im Zusammenhang mit dem Thema 

Behinderung war insbesondere bei sexuellen Dienstleistungen eine verstärkte Tabu-

isierung zu beobachten (Pirani et al., 2022, S. 1). Sowohl in Bezug auf die Inan-

spruchnahme von sexuellen Dienstleistungen als auch Suizidhilfe wurden in der vor-

liegenden Arbeit verschiedene Hindernisse für Menschen mit körperlichen Behinde-

rungen identifiziert. Damit bestätigte sich die eingängig formulierte Hypothese, wel-

che für Menschen mit körperlichen Behinderungen eine ungenügende Zugänglichkeit 

der Angebote postulierte. Allerdings manifestieren sich die entsprechenden Hinder-

nisse nicht ausschliesslich in den erwarteten Bereichen. Ursprünglich wurden im Zu-

sammenhang mit sexuellen Dienstleistungen vor allem strukturelle Zugangshinder-

nisse angenommen. Die Ausführungen im Rahmen des dritten Kapitels verdeutlichen 

jedoch, dass auch rechtliche und kulturelle Rahmenbedingungen eine zentrale Rolle 

beim Ausschluss von Menschen mit körperlichen Behinderungen im Zusammenhang 

mit der Inanspruchnahme sexueller Dienstleistungen spielen. Dabei wurde insbeson-

dere das Fehlen notwendiger Rechtsgrundlagen als Problematik herausgearbeitet. 

So gibt es aktuell auf rechtlicher Ebene keine Bestimmungen, welche Institutionen 

im Bereich Wohnen dazu verpflichten, Bewohner*innen die Inanspruchnahme sexu-

eller Dienstleistungen innerhalb ihrer Räumlichkeiten zu erlauben (M. Čuk, pers. Mit-

teilung, 09.11.2023). Auch in Bezug auf die Finanzierung sexueller Dienstleistungen 

für Menschen mit Behinderungen liegen bislang keine rechtlichen Bestimmungen vor 

(M. Čuk, pers. Mitteilung, 09.11.2023). Ausserdem ist Barrierefreiheit im Rahmen der 

Salonprostitution unzureichend vorgeschrieben (Hess-Klein & Scheibler, 2022, S. 

29–30). Im Zusammenhang mit Suizidhilfe wurden im Rahmen der Hypothese auf-

grund des Tatherrschaftskriteriums insbesondere rechtliche Barrieren präsumiert. 

Tatsächlich erwies sich die gängige Interpretation von Tatherrschaft im Sinne einer 

aktiven Handlungsherrschaft (Häring, 2017, S. 19–22) als Hauptursache für den feh-

lenden Zugang von Menschen ohne Bewegungsfähigkeit zu Suizidhilfe. Die Interpre-

tation des Tatherrschaftsbegriffs ergibt sich jedoch nicht aus konkreten rechtlichen 

Bestimmungen, sondern ist vielmehr als Folge der bisherigen schweizerischen 

Rechtspraxis zu verstehen (Häring, 2017, S. 19–22). Insofern kann auch in diesem 
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Zusammenhang eine unzureichende Rechtsgrundlage konstatiert werden. Fehlende 

rechtliche Bestimmungen wurden des Weiteren in Bezug auf die Kriterien zur Ver-

schreibung von NaP festgestellt (Teichmann & Camprubi, 2021, S. 144). Die bisheri-

gen Ausführungen zeigen eine weitere, entscheidende Gemeinsamkeit hinsichtlich 

der Inanspruchnahme von sexuellen Dienstleistungen und Suizidhilfe durch Men-

schen mit Behinderungen auf: In beiden Fällen sind es unter anderem fehlende 

Rechtsgrundlagen, welche für die Zugangshindernisse zu den Angeboten verant-

wortlich sind. Die Defizite auf rechtlicher Ebene spielen insofern eine übergeordnete 

Rolle, als dass sie sich in Verbindung mit kulturellen Rahmenbedingungen auf die in 

den Kapiteln 3.2.3 und 4.2.3 beschriebenen Strukturen auswirken und somit die Le-

bensrealität von Menschen mit körperlichen Behinderungen massgeblich beeinflus-

sen. Trotz der Bedeutung von Rechtsgrundlagen scheint jedoch für die Soziale Arbeit 

das Bewusstsein wichtig, dass Zugangshindernissen innerhalb von Institutionen auch 

dann entgegengewirkt werden muss, wenn auf rechtlicher Ebene noch keine entspre-

chenden Bestimmungen vorliegen – sofern dies legal möglich ist. Ein Handlungsbe-

darf wurde deshalb sowohl im Sinne des politischen Mandats als auch auf strukturel-

ler bzw. institutioneller Ebene erkannt.  

Neben den genannten Aspekten wurde ebenfalls auf gesetzliche Problematiken ver-

wiesen, welche die Rechte von Menschen mit Behinderungen allgemein beeinflussen 

und nur eine indirekte Auswirkung auf die untersuchten Angebote haben. Einerseits 

wurde aufgezeigt, dass bislang in der Schweiz trotz des verfassungsrechtlichen Dis-

kriminierungsschutzes keine einheitliche und umfassende Definition des Diskriminie-

rungsbegriffs vorhanden ist. Es erschien deshalb im Rahmen der vorliegenden Arbeit 

angebracht, auf der theoretischen Grundlage des CA nach Sen eine solche Definition 

herzuleiten. Diskriminierung wurde in diesem Sinne als illegitime Ungleichbehand-

lung oder illegitime Gleichbehandlung von Personen oder Gruppen aufgrund von ver-

muteten oder realen Merkmalen konkretisiert. Dies ermöglichte eine Bewertung der 

mangelhaften Zugangsmöglichkeiten von Menschen mit körperlichen Behinderungen 

zu sexuellen Dienstleistungen und Suizidhilfe als diskriminierenden Ausschluss. An-

dererseits wurde deutlich, dass die in der BRK formulierten Rechte zum jetzigen Zeit-

punkt aufgrund der ausstehenden Ratifizierung des Fakultativprotokolls vor dem UN-

Ausschuss nicht eingeklagt werden können (Hess-Klein & Scheibler, 2022, S. 46). 

Auch diese Problematiken liessen für die Soziale Arbeit einen Handlungsbedarf auf 

politischer Ebene konstatieren.  
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Durch die formulierten Rahmenbedingungen und den daraus abgeleiteten Hand-

lungsbedarf im Kontext von Politik und Praxis konnte die vorliegende Arbeit erhebli-

che Diskriminierungen in Bezug auf die persönliche Freiheit von Menschen mit kör-

perlichen Behinderungen sichtbar machen und diesbezügliche Lösungsansätze vor-

schlagen. Die kulturellen Rahmenbedingungen wurden dabei jedoch aufgrund des 

begrenzten Rahmens der Arbeit nicht abschliessend dargestellt, sondern vielmehr 

zentrale Aspekte im Zusammenhang mit bestehenden Zugangshindernissen be-

leuchtet. So erfolgte eine historische Kontextualisierung der gesellschaftlichen Wahr-

nehmung von Sexualität bei Menschen mit Behinderungen am Beispiel der Zwangs-

sterilisationen im Rahmen des NS-Regimes, während etwa auf den historischen Hin-

tergrund von Sexualität bzw. sexuellen Dienstleistungen im Allgemeinen nicht näher 

eingegangen werden konnte. Auch im Hinblick auf Suizidhilfe wurde in einem histo-

rischen Zusammenhang ausschliesslich auf die Verbrechen des NS-Regimes Bezug 

genommen. Dieser Fokus ermöglichte eine Verdeutlichung der prägenden Rolle des 

Nationalsozialismus im Hinblick auf Themen wie sexuelle Dienstleistungen und Sui-

zidhilfe, beinhaltete aber gleichermassen keinen Überblick über die Vielschichtigkeit 

historischer Wirkungsmechanismen. Thematische Eingrenzungen wurden ebenfalls 

bei den politischen und strukturellen Rahmenbedingungen vorgenommen; unter an-

derem wurde die Rechtslage für Sexarbeit in der Schweiz aufgrund der föderalisti-

schen Gesetzesstruktur exemplarisch für die Stadt Zürich dargestellt. Generell kann 

festgehalten werden, dass unzureichende Definitionen, offene oder unscharfe Ge-

setzesgrundlagen, die föderalistische Struktur der Schweiz sowie die Vielfältigkeit an 

Angeboten und Institutionen eine umfassende Darstellung der kulturellen, rechtlichen 

und strukturellen Rahmenbedingungen deutlich erschwerte. 

Vor dem Hintergrund einer intersektionellen Perspektive wurde bewusst nur verein-

zelt auf bestehende Verschränkungen verwiesen, da eine umfassende Darstellung 

die Durchführung einer systematischen intersektionellen Analyse erfordert hätte. 

Hervorgehoben wurden insbesondere heteronormative und geschlechterspezifische 

Vorstellungen, welche einen Einfluss auf die Inanspruchnahme sexueller Dienstleis-

tungen durch Menschen mit körperlichen Behinderungen haben. Eine intersektionelle 

Analyse in Bezug auf die spezifischen Zugangshindernisse von Menschen mit kör-

perlichen Behinderungen könnte Gegenstand zukünftiger Forschungsarbeiten im 

Rahmen der Sozialen Arbeit oder verwandten Disziplinen sein. Dabei erscheint ins-

besondere eine Untersuchung auf Basis der Kategorien Körper, Geschlecht und Se-

xualität gemäss dem Modell von Jost (2017, S. 14) aufschlussreich. Als zusätzliche 
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Kategorie schlage ich die ökonomische Lage vor, welche sich in den bisherigen Aus-

führungen besonders im Zusammenhang mit sexuellen Dienstleistungen als grund-

legend erwiesen hat.  

Die vorgestellten Lösungsansätze für bestehende Zugangshindernisse wurden in der 

vorliegenden Arbeit allgemein gehalten und umfassen keine konkreten Empfehlun-

gen für deren Umsetzung. So wurde beispielsweise eine schweizweit einheitliche und 

umfassende Definition von Diskriminierung auf Basis des CA nach Sen vorgeschla-

gen, jedoch kein spezifisches Vorgehen zur Umsetzung derselben aufgezeigt. In Er-

gänzung zu dem festgestellten Handlungsbedarf wären insofern weitere wissen-

schaftliche Beiträge im Sinne konkreter Handlungsempfehlungen bedeutsam. Da in 

diesem Zusammenhang Wissen aus unterschiedlichen Bereichen relevant sein kann, 

erscheint ein interdisziplinärer Zugang besonders gewinnbringend.  

Neben den bisher genannten, offenen Fragestellungen ergeben sich für die Soziale 

Arbeit und andere Disziplinen noch weitere Forschungsfelder. Im Kapitel 3.2.3 zu den 

strukturellen Rahmenbedingungen in Bezug auf die Inanspruchnahme sexueller 

Dienstleistungen durch Menschen mit Behinderungen wurde die Annahme getroffen, 

dass bereits der Bedarf für entsprechende Dienstleistungen von strukturellen Wir-

kungsmechanismen wie beispielsweise der Verfügbarkeit von Aufklärungs- und Be-

ratungsangeboten abhängig sein könnte. Angesichts der bestehenden Zugangshin-

dernisse wären deshalb Studien zum Einfluss von spezifischen Aufklärungs- und Be-

ratungsangeboten auf den Bedarf nach sexuellen Dienstleistungen bei Menschen mit 

körperlichen Behinderungen zentral. Denkbar ist in diesem Zusammenhang bei-

spielsweise die Realisierung neuer Projekte im Bereich der Aufklärung und Beratung, 

welche im Anschluss ausgewertet werden könnten. Über Aufklärungs- und Bera-

tungsangebote hinaus erscheint es des Weiteren essenziell, den Zusammenhang 

von der Inanspruchnahme passiver Sexualassistenz und dem Bedarf nach sexuellen 

Dienstleistungen zu untersuchen. Passive Sexualassistenz umfasst die in Kapitel 3.1 

beschriebenen Unterstützungsleistungen und kann somit durch Professionelle der 

Sozialen Arbeit erbracht werden. Ein Ausbau des Angebots passiver Sexualassis-

tenz, etwa durch die gezielte Schulung von Mitarbeiter*innen oder die Bereitstellung 

technischer Hilfsmittel wie Sexspielzeuge, könnte das selbstbestimmte Ausleben der 

Sexualität vermehrt ohne die Inanspruchnahme sexueller Dienstleistungen ermögli-

chen. Diesbezüglich wäre sicherlich auch die Entwicklung von technischen Hilfsmit-

teln für Menschen mit starken körperlichen Behinderungen wie beispielsweise dem 

Locked-In-Syndrom erfolgsversprechend. Im Bereich der Suizidhilfe sind entspre-
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chende technische Hilfsmittel, wie in der Stellungnahme von D. Bersier (pers. Mittei-

lung, 30.11.2023) deutlich wurde, bereits vorhanden und es besteht demnach in die-

ser Hinsicht kein Forschungsbedarf. 

Zuletzt muss beachtet werden, dass sich die Ausführungen in der vorliegenden Arbeit 

auf Menschen mit ausschliesslich körperlichen Behinderungen bezogen, welche 

grundsätzlich über Urteilsfähigkeit verfügen. In Bezug auf die Inanspruchnahme se-

xueller Dienstleistungen oder Suizidhilfe durch Menschen mit kognitiven Behinderun-

gen bzw. Mehrfachbehinderungen kann davon ausgegangen werden, dass aufgrund 

möglicher Einschränkungen der Urteilsfähigkeit andere Zugangshindernisse und Dis-

kriminierungen vorliegen. Wissenschaftliche Beiträge zu entsprechenden Zugangs-

hindernissen wären deshalb auch in Bezug auf Menschen mit kognitiven oder Mehr-

fachbehinderungen wertvoll. Unabhängig von der Art der Behinderung scheint es 

grundlegend, Betroffene im Kontext von Forschung, Politik und gegebenenfalls auch 

Praxis Sozialer Arbeit als Expert*innen ihrer eigenen Lebenswelt einzubeziehen. Es 

ist zudem zentral, die Ermöglichung von Angeboten wie sexuellen Dienstleistungen 

oder Suizidhilfe als Ermöglichung von Verwirklichungschancen zu verstehen, welche 

unabhängig von ihrer tatsächlichen Nutzung einen intrinsischen Wert aufweisen. Ob 

Angebote wie sexuelle Dienstleistungen oder Suizidhilfe letztlich tatsächlich in An-

spruch genommen werden, beruht gemäss dem CA letztlich auf einer persönlichen 

Entscheidung, welche durch Aussenstehende keinesfalls beeinflusst werden darf 

(Sen, 2000, S. 73). Gerade weil die Angebote höchstpersönliche Lebensbereiche be-

treffen, ist die Soziale Arbeit auch in diesem Bereich zur Förderung von Selbstbe-

stimmung – ganz nach dem Prinzip eines selbstbestimmten Kommens und Gehens 

– verpflichtet. 
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